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Beschlussempfehlung*)

des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 14/6882, 14/7084 –

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Unternehmensteuerrechts
(Unternehmensteuerfortentwicklungsgesetz – UntStFG)

A. Problem

Die im Bericht des Bundesministeriums der Finanzen an den Finanzausschuss
des Deutschen Bundestages zur Fortentwicklung des Unternehmensteuerrechts
vom 18. April 2001 als Nahziele unterbreiteten Vorschläge sind umzusetzen.
Dabei geht es insbesondere um die steuerliche Behandlung von Umstrukturie-
rungen, die Besteuerung verbundener Unternehmen, die Besteuerung von Aus-
landsbeziehungen und Maßnahmen zur Rechtssicherheit durch Klarstellungen
zum Systemwechsel nach dem Steuersenkungsgesetz.

B. Lösung

Grundsätzliche Annahme des Gesetzentwurfs, der insbesondere folgende Maß-
nahmen vorsieht:

– Weiterentwicklung der Regelungen zur Wiedereinführung des früheren Mit-
unternehmererlasses und Übertragung dieses Konzepts auf Realteilungen.

– Möglichkeit für Personenunternehmen, Gewinne aus der Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaften steuerneutral auf die Anschaffungskosten
anderer, neu erworbener Anteile an Kapitalgesellschaften zu übertragen bzw.
diese Gewinne in eine steuerfreie Rücklage gemäß § 6b EStG einzustellen,
die in den zwei folgenden Jahren auf die Anschaffungskosten neu erworbener
Anteile an Kapitalgesellschaften zu übertragen oder gewinnerhöhend aufzu-
lösen ist.

– Wiedereinführung der Gesellschafterbezogenheit der Rücklage nach § 6b
EStG.

*) Der Bericht der Abgeordneten Reinhard Schultz (Everswinkel), Otto Bernhardt, Carl-Ludwig Thiele und Dr. Barbara Höll wird als Bundestags-
drucksache 14/7344 gesondert verteilt.
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– Bei der Veräußerung von Mitunternehmeranteilen Beschränkung der Steuer-
vergünstigung der §§ 16, 34 EStG auf die Veräußerung des gesamten Mit-
unternehmeranteils.

– Verhinderung von Gestaltungsmöglichkeiten zur Umgehung der Gewerbe-
steuer über die Veräußerung von Mitunternehmeranteilen durch eine Körper-
schaft.

– Streichung des Verbots des Abzugs von Aufwendungen von Kapitalgesell-
schaften im Zusammenhang mit steuerfreien inländischen Beteiligungserträ-
gen.

– Bei Umstrukturierungen von Kapitalgesellschaften im grenzüberschreitenden
Bereich Verzicht auf die Aufdeckung stiller Reserven einer inländischen Be-
triebsstätte im Rahmen einer Verschmelzung im Ausland, sofern die stillen
Reserven weiterhin im Inland steuerverhaftet bleiben.

– Rückwirkende Festschreibung der bisherigen Verwaltungspraxis bei der sog.
Mehrmütterorganschaft für alle offenen Fälle bei der gewerbesteuerlichen
Verlustberücksichtigung und Einführung einer Mindestbeteiligung von 25 %
ab 2003.

– Anerkennung der körperschaftsteuerlichen Organschaft bereits dann, wenn
sich die Geschäftsleitung des Organträgers im Inland befindet (bisher: Sitz
und Geschäftsleitung).

– Verbot der Teilwertabschreibung im Zusammenhang mit § 8b Abs. 2
KStG a. F.

– Anerkennung einer gewerbesteuerlichen Organschaft nur bei Vorliegen einer
körperschaftsteuerlichen Organschaft.

– Gewerbesteuerliche Hinzurechnung eines Viertels der Miet- und Pachtzinsen
beim Mieter oder Pächter (Leasingnehmer) bei nicht aus Grundbesitz beste-
henden Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens unabhängig davon, wie sie
beim Vermieter oder Verpächter (Leasinggeber) gewerbesteuerlich behandelt
werden.

– Herabsetzung der Mindestbeteiligungsquote bei der Hinzurechnungsbesteu-
erung nach dem Außensteuergesetz bei Beteiligungen unbeschränkt Steuer-
pflichtiger an ausländischen Zwischengesellschaften mit Einkünften mit
Kapitalanlagecharakter von 10 % auf 1 %; vollständiger Verzicht auf eine
Beteiligungsgrenze, wenn die Zwischengesellschaft ausschließlich oder fast
ausschließlich Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter erzielt.

– Herausnahme von Dividenden aus der Hinzurechnungsbesteuerung, d. h.
Behandlung der Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften als aktive
Einkünfte.

– Verzicht auf die pauschale Steuer von 38 % des Hinzurechnungsbetrags und
Berücksichtigung des Hinzurechnungsbetrags im Rahmen der Einkommens-
ermittlung des Anteilseigners.

– Wegfall der Grunderwerbsteuerpflicht bei konzerninternen Umstrukturie-
rungen.

In Abweichung bzw. Ergänzung zum Gesetzentwurf schlägt der Finanzaus-
schuss insbesondere Folgendes vor:

– Sicherstellung, dass in den Fällen des § 3 Nr. 40 Satz 3 EStG, in denen ein-
bringungsgeborene Anteile veräußert werden, zunächst nur die hälftigen Auf-
wendungen geltend gemacht und erst im Zeitpunkt der Veräußerung entschie-
den wird, ob die vollen Aufwendungen abgezogen werden können (voller
Abzug bei einer Veräußerung innerhalb, hälftiger Abzug bei einer Veräuße-
rung außerhalb des Siebenjahreszeitraums).
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– Verzicht auf die in § 6 Abs. 5 Satz 4 i. d. F. des Gesetzentwurfs bei der Über-
tragung von Einzelwirtschaftsgütern auf einen anderen Rechtsträger vorgese-
hene Behaltefrist von sieben Jahren.

– Verzicht auf die bei der Realteilung vorgesehene Behaltefrist von sieben Jah-
ren.

– Ausdehnung der Möglichkeit für Personenunternehmen,

– Gewinne aus Beteiligungsveräußerungen auf die Anschaffungskosten neu
erworbener Anteile an Kapitalgesellschaften zu übertragen bzw.

– diese Gewinne in eine steuerfreie Reinvestitionsrücklage einzustellen, die
in den folgenden zwei Jahren auf die Anschaffungskosten neu erworbener
Anteile an Kapitalgesellschaften zu übertragen oder gewinnerhöhend aus-
zulösen ist,

auf die Anschaffungskosten von Gebäuden und abnutzbaren beweglichen
Wirtschaftsgütern, wobei der übertragbare Gewinn auf einen Höchstbetrag
von 50 000 Euro begrenzt und die Reinvestitionsfrist von zwei Jahren beibe-
halten wird.

– Streichung der Möglichkeit des geltenden Rechts, eine gewerbesteuerliche
Organschaft auch bei Nichtvorhandensein eines Ergebnisabführungsvertrags
anzunehmen, wenn eine Organschaft wirtschaftlich, finanziell und organisa-
torisch in einen Organträger eingegliedert ist.

– Verzicht auf die gewerbesteuerliche Hinzurechnung eines Viertels der Miet-
und Pachtzinsen beim Mieter oder Pächter (Leasingnehmer) bei nicht aus
Grundbesitz bestehenden Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, d. h. Bei-
behaltung des geltenden Rechts, nach dem die Hälfte dieser Zinsen beim Mie-
ter oder Pächter (Leasingnehmer) nur dann zum Gewerbeertrag hinzuzurech-
nen ist, wenn sie beim Vermieter oder Verpächter (Leasinggeber) nicht zur
Gewerbesteuer herangezogen wird.

– Keine Hinzurechnungsbesteuerung in den Fällen des § 7 Abs. 6 AStG (Ein-
künfte mit Kapitalanlagecharakter) bei Beteiligung an ausländischen Publi-
kumsgesellschaften, wenn die Beteiligung weniger als 1 % beträgt.

Annahme des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung mit den Stimmen
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU
und der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der PDS

C. Alternativen

Folgende Änderungsanträge fanden im Ausschuss keine Mehrheit:

Fraktion der CDU/CSU

– Buchwertfortführung auch dann, wenn im Fall der unentgeltlichen Unterneh-
mensnachfolge bei der unentgeltlichen Übertragung von Teilen an Mitunter-
nehmeranteilen wesentliche Betriebsgrundlagen, die zum Sonderbetriebsver-
mögen gehören, zurückbehalten werden.

– Vollständige Wiederherstellung der Regelungen des früheren Mitunterneh-
mererlasses dadurch, dass die Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern aus
dem Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft in das Gesamt-
handsvermögen einer Schwestergesellschaft dann zum Buchwert erfolgt,
wenn an beiden Mitunternehmenschaften dieselben Personen als Mitunter-
nehmer beteiligt sind.

– Ausdehnung der Möglichkeit für Personenunternehmen, Gewinne aus Betei-
ligungsveräußerungen zu übertragen bzw. solche Gewinne in eine Reinvesti-
tionsrücklage einzustellen, nicht nur – wie im Gesetzentwurf in der Aus-
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schussfassung vorgesehen – auf Gebäude und bewegliche Wirtschaftsgüter,
sondern auch auf Grund und Boden, und Erweiterung der Reinvestitionsfrist
von zwei Jahren auf vier Jahre (§ 6b Abs. 10 EStG).

– Anwendung des halben durchschnittlichen Steuersatzes gemäß § 34 Abs. 3
EStG bei Betriebsveräußerungen und -aufgaben auch in den Jahren 1999 und
2000 sowie Ausdehnung dieser Regelung auf selbständige Handelsvertreter;
Sicherstellung, dass der halbe durchschnittliche Steuersatz auch noch bei be-
reits bestandskräftigen Veranlagungen zur Anwendung kommen kann.

– Anrechnung der Gewerbesteuer gemäß § 35 EStG unabhängig von der Höhe
der gewerblichen Einkünfte und Möglichkeit der Übertragung nicht ausge-
schöpfter Anrechnungsbeträge auf die folgenden Jahren.

– Zielgenauere Ausgestaltung der den Handel mit sog. Verlustmänteln betref-
fenden Vorschrift des § 8 Abs. 4 KStG, um sicherzustellen, dass diese Rege-
lung

– in Fällen, in denen es in erster Linie nicht um die Nutzung steuerlicher Ver-
luste durch Dritte geht, nicht greift,

– den Aufbau bzw. die Vergrößerung des Betriebs oder die Unternehmens-
nachfolge nicht behindert.

Fraktion der PDS

Nichtanwendung des Halbeinkünfteverfahrens bei Gewinnen aus Beteiligungs-
veräußerungen, d. h. volle Besteuerung, wenn diese Gewinne innerhalb eines
Jahres realisiert werden.

D. Kosten

Der Gesetzentwurf in der vom Ausschuss veränderten Fassung führt zu folgen-
den finanziellen Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen im Detail sind aus der Anlage zum Bericht
(Drucksache 14/7344) ersichtlich.

Gebiets-
körperschaft

Entstehungs-
jahr Rechnungsjahr

2001 2002 2003 2004 2005

Insgesamt + 100 . – 50 – 790 – 1055 – 1070

Bund – 306 . – 235 – 50 – 618 – 550

Länder – 360 . – 251 – 650 – 788 – 748

Gemeinden + 766 . + 436 + 435 + 351 + 228
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf – Drucksachen 14/6882, 14/7084 – in der aus der anliegenden
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen.

Berlin, den 7. November 2001

Der Finanzausschuss

Christine Scheel
Vorsitzende

Reinhard Schultz (Everswinkel)
Berichterstatter

Otto Bernhardt
Berichterstatter

Carl-Ludwig Thiele
Berichterstatter

Dr. Barbara Höll
Berichterstatterin
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E n t w u r f
—

B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
—

Zusammenstellung

des Entwurfs eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Unternehmensteuerrechts
(Unternehmensteuerfortentwicklungsgesetz – UntStFG)
– Drucksache 14/6882 –
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des
Unternehmensteuerrechts

(Unternehmensteuerfortentwicklungsgesetz –
UntStFG)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht Artikel

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1999 2

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 3

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 4

Änderung des Außensteuergesetzes 5

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1999 6

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 7

Änderung des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften 8

Änderung des Gesetzes zur Reform der
gesetzlichen Rentenversicherung und zur
Förderung eines kapitalgedeckten
Altersvorsorgevermögens 9

Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche
Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals
aus Gesellschaftsmitteln 10

Änderung der Abgabenordnung 11

Änderung des
Steuer-Euroglättungsgesetzes 12

Neufassung geänderter Gesetze 13

Inkrafttreten 14

Artikel 1

Änderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821), zu-
letzt geändert durch Artikel … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 40 wird wie folgt geändert:

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des
Unternehmensteuerrechts

(Unternehmensteuerfortentwicklungsgesetz –
UntStFG)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht Artikel

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 2

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 3

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 4

Änderung des Außensteuergesetzes 5

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1999 6

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 7

Änderung des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften 8

Änderung des Gesetzes zur Reform der
gesetzlichen Rentenversicherung und zur
Förderung eines kapitalgedeckten
Altersvorsorgevermögens 9

Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche
Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals
aus Gesellschaftsmitteln 10

Änderung der Abgabenordnung 11

Änderung des
Steuer-Euroglättungsgesetzes 12

Neufassung geänderter Gesetze 13

Inkrafttreten 14

Artikel 1

Änderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom … (BGBl. I S. …), zuletzt geändert
durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 40 wird wie folgt geändert:
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aa) u n v e r ä n d e r t

bb) u n v e r ä n d e r t

cc) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Satz 3 gilt nicht, wenn

a) der in Satz 1 Buchstabe a und b bezeichnete
Vorgang später als sieben Jahre nach dem
Zeitpunkt der Einbringung im Sinne des § 20
Abs. 1 Satz 1 oder des § 23 Abs. 1 bis 3 des
Umwandlungssteuergesetzes, auf die der Er-
werb der in Satz 3 bezeichneten Anteile zu-
rückzuführen ist, stattfindet, es sei denn, in-
nerhalb des genannten Siebenjahreszeitraums
wird ein Antrag auf Versteuerung nach § 21
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Umwandlungssteuer-
gesetzes gestellt oder

b) die in Satz 3 bezeichneten Anteile auf Grund
eines Einbringungsvorgangs nach § 20 Abs. 1
Satz 2 oder nach § 23 Abs. 4 des Umwand-
lungssteuergesetzes erworben worden sind,
es sei denn, die eingebrachten Anteile sind
unmittelbar oder mittelbar auf eine Einbrin-
gung im Sinne des Buchstabens a innerhalb
der dort bezeichneten Frist zurückzuführen.“

dd) entfällt

b) Nach Nummer 40 wird folgende Nummer 41 einge-
fügt:

„41. a) Gewinnausschüttungen, soweit für das Ka-
lenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem sie
bezogen werden, oder für die vorangegan-
genen sieben Kalenderjahre oder Wirtschafts-
jahre aus einer Beteiligung an derselben
ausländischen Gesellschaft Hinzurechnungs-
beträge (§ 10 Abs. 2 des Außensteuerge-
setzes) der Einkommensteuer unterlegen ha-
ben, § 11 Abs. 1 und 2 des Außensteuergeset-
zes in der Fassung des Artikels 12 des
Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2310) nicht anzuwenden war und der Steu-

aa) In Buchstabe a werden nach den Wörtern „des
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 gehören“ die Wörter „, oder …
an einer Organgesellschaft im Sinne der §§ 14,
17 oder 18 des Körperschaftsteuergesetzes“ ein-
gefügt.

bb) In Buchstabe b werden nach den Wörtern „des
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 gehören“ die Wörter „, oder …
an einer Organgesellschaft im Sinne der §§ 14,
17 oder 18 des Körperschaftsteuergesetzes“ ein-
gefügt.

cc) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Satz 3 gilt nicht, wenn

a) der in Satz 1 Buchstabe a und b bezeichnete
Vorgang später als sieben Jahre nach dem
Zeitpunkt der Einbringung im Sinne des § 20
Abs. 1 Satz 1 oder des § 23 Abs. 1 bis 3 des
Umwandlungssteuergesetzes, auf die der Er-
werb der in Satz 3 bezeichneten Anteile zu-
rückzuführen ist, stattfindet, es sei denn, in-
nerhalb des genannten Siebenjahreszeitraums
wird ein Antrag auf Versteuerung nach § 21
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Umwandlungssteuer-
gesetzes gestellt oder

b) die in Satz 3 bezeichneten Anteile auf Grund
eines Einbringungsvorgangs nach § 20 Abs. 1
Satz 2 oder nach § 23 Abs. 4 des Umwand-
lungssteuergesetzes erworben worden sind,
es sei denn, die eingebrachten Anteile sind
unmittelbar oder mittelbar auf eine Einbrin-
gung im Sinne des Buchstabens a innerhalb
der dort bezeichneten Frist zurückzuführen.“

dd) Nach Satz 6 wird folgender Satz angefügt:

„Auf Bezüge oder Gewinne im Sinne des § 8b
Abs. 1 oder 2 des Körperschaftsteuergesetzes
einer Organgesellschaft im Sinne der §§ 14, 17
und 18 des Körperschaftsteuergesetzes, die einer
natürlichen Person als Organträger im Sinne
der §§ 14 und 18 des Körperschaftsteuergesetzes
oder als Mitunternehmer einer Mitunternehmer-
schaft, die Organträger im Sinne der §§ 14 und
18 des Körperschaftsteuergesetzes ist, zuzurech-
nen sind, sind die Sätze 1 bis 6 entsprechend an-
zuwenden.“

b) Nach Nummer 40 wird folgende Nummer 41 einge-
fügt:

„41. a) Gewinnausschüttungen, soweit für das Ka-
lenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem sie
bezogen werden, oder für die vorangegan-
genen sieben Kalenderjahre oder Wirtschafts-
jahre aus einer Beteiligung an derselben
ausländischen Gesellschaft Hinzurechnungs-
beträge (§ 10 Abs. 2 des Außensteuerge-
setzes) der Einkommensteuer unterlegen ha-
ben, § 11 Abs. 1 und 2 des Außensteuergeset-
zes in der Fassung des Artikels 12 des
Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2310) nicht anzuwenden war und der Steu-
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erpflichtige dies nachweist; § 3c Abs. 2 gilt
entsprechend;

b) Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils
an einer ausländischen Kapitalgesellschaft
sowie aus deren Auflösung oder Herabset-
zung ihres Kapitals, soweit für das Kalender-
jahr oder Wirtschaftsjahr, in dem sie bezogen
werden, oder für die vorangegangenen sieben
Kalenderjahre oder Wirtschaftsjahre aus einer
Beteiligung an derselben ausländischen
Gesellschaft Hinzurechnungsbeträge (§ 10
Abs. 2 des Außensteuergesetzes) der Ein-
kommensteuer unterlegen haben, § 11 Abs. 1
und 2 des Außensteuergesetzes in der Fas-
sung des Artikels 12 des Gesetzes vom
21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) nicht
anzuwenden war, der Steuerpflichtige dies
nachweist und der Hinzurechnungsbetrag
ihm nicht als Gewinnanteil zugeflossen ist.

Die Prüfung, ob Hinzurechnungsbeträge der Ein-
kommensteuer unterlegen haben, erfolgt im Rah-
men der gesonderten Feststellung nach § 18 des
Außensteuergesetzes;“.

2. entfällt

2a. § 3c Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Satz 1 gilt auch für Wertminderungen des Anteils
an einer Organgesellschaft, die nicht auf Gewinn-
ausschüttungen zurückzuführen sind.“

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der An-
teil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unent-
geltlich übertragen, so sind bei der Ermittlung des
Gewinns des bisherigen Betriebsinhabers (Mitunter-
nehmers) die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzu-
setzen, die sich nach den Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ergeben; dies gilt auch bei der
unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person
in ein bestehendes Einzelunternehmen sowie bei der
unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mit-
unternehmeranteils auf eine natürliche Person. Der
Rechtsnachfolger ist an diese Werte gebunden.“

b) In Absatz 5 werden die bisherigen Sätze 3 bis 5 durch
folgende Sätze ersetzt:

„Satz 1 gilt entsprechend, soweit ein Wirtschaftsgut
unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minde-
rung von Gesellschaftsrechten

1. aus einem Betriebsvermögen des Mitunterneh-
mers in das Gesamthandsvermögen einer Mit-
unternehmerschaft und umgekehrt;

erpflichtige dies nachweist.

b) Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils
an einer ausländischen Kapitalgesellschaft
sowie aus deren Auflösung oder Herabset-
zung ihres Kapitals, soweit für das Kalender-
jahr oder Wirtschaftsjahr, in dem sie bezogen
werden, oder für die vorangegangenen sieben
Kalenderjahre oder Wirtschaftsjahre aus einer
Beteiligung an derselben ausländischen
Gesellschaft Hinzurechnungsbeträge (§ 10
Abs. 2 des Außensteuergesetzes) der Ein-
kommensteuer unterlegen haben, § 11 Abs. 1
und 2 des Außensteuergesetzes in der Fas-
sung des Artikels 12 des Gesetzes vom
21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) nicht
anzuwenden war, der Steuerpflichtige dies
nachweist und der Hinzurechnungsbetrag
ihm nicht als Gewinnanteil zugeflossen ist;“

2. § 3c Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Satz 1 gilt auch in den Fällen des § 3 Nr. 40 Satz 4.“

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der An-
teil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unent-
geltlich auf eine natürliche Person übertragen, so
sind bei der Ermittlung des Gewinns des bisherigen
Betriebsinhabers (Mitunternehmers) die Wirtschafts-
güter mit den Werten anzusetzen, die sich nach den
Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben;
dies gilt auch bei der unentgeltlichen Aufnahme einer
natürlichen Person in ein bestehendes Einzelunter-
nehmen sowie bei der unentgeltlichen Übertragung
eines Teils eines Mitunternehmeranteils auf eine na-
türliche Person. Der Rechtsnachfolger ist an diese
Werte gebunden.“

b) In Absatz 5 werden die bisherigen Sätze 3 bis 5 durch
folgende Sätze ersetzt:

„Satz 1 ist in folgenden Fällen entsprechend anzu-
wenden:

1. bei der Übertragung eines Wirtschaftsguts aus
einem Betriebsvermögen des Mitunternehmers in
das Gesamthandsvermögen einer Mitunterneh-
merschaft gegen Gewährung von Gesellschafts-
rechten und umgekehrt;
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2. aus dem Sonderbetriebsvermögen eines Mitun-
ternehmers in das Gesamthandsvermögen dersel-
ben Mitunternehmerschaft oder einer anderen
Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt ist,
und umgekehrt oder

3. zwischen den jeweiligen Sonderbetriebsvermö-
gen verschiedener Mitunternehmer derselben
Mitunternehmerschaft

übertragen wird. Der Teilwert ist auch anzusetzen,
soweit in den Fällen des Satzes 3 der Anteil einer
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse an dem Wirtschaftsgut unmittelbar oder mit-
telbar begründet wird oder dieser sich erhöht. Soweit
innerhalb von sieben Jahren nach der Übertragung
des Wirtschaftsguts nach Satz 3 der Anteil einer Kör-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse an dem übertragenen Wirtschaftsgut aus einem
anderen Grund unmittelbar oder mittelbar begründet
wird oder dieser sich erhöht, ist rückwirkend auf den
Zeitpunkt der Übertragung ebenfalls der Teilwert an-
zusetzen.“

c) u n v e r ä n d e r t

4. § 6b wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

2. bei der unentgeltlichen Übertragung eines Wirt-
schaftsguts aus einem Betriebsvermögen des Mit-
unternehmers in das Gesamthandsvermögen einer
Mitunternehmerschaft und umgekehrt;

3. bei der Übertragung eines Wirtschaftsguts aus
dem Sonderbetriebsvermögen in das Gesamt-
handsvermögen derselben Mitunternehmerschaft
gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten und
umgekehrt;

4. bei der unentgeltlichen Übertragung eines Wirt-
schaftsguts aus dem Sonderbetriebsvermögen in
das Gesamthandsvermögen derselben Mitunter-
nehmerschaft und umgekehrt;

5. bei der Übertragung eines Wirtschaftsguts vom
Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers
einer Mitunternehmerschaft in das Gesamthands-
vermögen einer anderen Mitunternehmerschaft,
an der derselbe Mitunternehmer beteiligt ist, ge-
gen Gewährung von Gesellschaftsrechten und
umgekehrt;

6. bei der unentgeltlichen Übertragung eines Wirt-
schaftsguts vom Sonderbetriebsvermögen eines
Mitunternehmers einer Mitunternehmerschaft in
das Gesamthandsvermögen einer anderen Mitun-
ternehmerschaft, an der derselbe Mitunternehmer
beteiligt ist und umgekehrt;

7. bei der unentgeltlichen Übertragung zwischen
den jeweiligen Sonderbetriebsvermögen verschie-
dener Mitunternehmer derselben Mitunterneh-
merschaft.

Wird das nach Satz 3 übertragene Wirtschaftsgut in-
nerhalb von sieben Jahren veräußert oder entnom-
men, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertra-
gung der Teilwert anzusetzen, es sei denn, die bis zur
Übertragung entstandenen stillen Reserven sind
durch Erstellung einer Ergänzungsbilanz dem über-
tragenden Gesellschafter zugeordnet worden. Der
Teilwert ist auch anzusetzen, soweit in den Fällen des
Satzes 3 der Anteil einer Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse an dem Wirtschafts-
gut unmittelbar oder mittelbar begründet wird oder
dieser sich erhöht. Soweit innerhalb von sieben Jah-
ren nach der Übertragung des Wirtschaftsguts nach
Satz 3 der Anteil einer Körperschaft, Personenverei-
nigung oder Vermögensmasse an dem übertragenen
Wirtschaftsgut aus einem anderen Grund unmittelbar
oder mittelbar begründet wird oder dieser sich er-
höht, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertra-
gung ebenfalls der Teilwert anzusetzen.“

c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

„Absatz 5 bleibt unberührt.“

4. § 6b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Nr. 3 werden die Wörter „eines Betriebs
des Steuerpflichtigen“ gestrichen.

b) Absatz 10 wird wie folgt gefasst:
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„(10) Steuerpflichtige, die keine Körperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen sind,
können Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen
an Kapitalgesellschaften bis zu einem Betrag von
50 000 Euro im Wirtschaftsjahr der Veräußerung
oder in den folgenden zwei Wirtschaftsjahren auf
die Anschaffungskosten von neu angeschafften
Anteilen an Kapitalgesellschaften, Gebäuden oder
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern nach
Maßgabe der Sätze 2 bis 11 übertragen. Wird der
Gewinn im Jahr der Veräußerung auf Gebäude
oder abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter
übertragen, so kann ein Betrag bis zur Höhe des
bei der Veräußerung entstandenen und nicht nach
§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung
mit § 3c Abs. 2 steuerbefreiten Betrags von den
Anschaffungskosten für Gebäude oder abnutz-
bare bewegliche Wirtschaftsgüter abgezogen wer-
den. Wird der Gewinn im Jahr der Veräußerung
auf neu angeschaffte Anteile an Kapitalge-
sellschaften übertragen, mindern sich die An-
schaffungskosten der neu erworbenen Anteile an
Kapitalgesellschaften in Höhe des Veräußerungs-
gewinns einschließlich des nach § 3 Nr. 40 Satz 1
Buchstabe a und b in Verbindung mit § 3c Abs. 2
steuerbefreiten Betrages. Absatz 2, Absatz 4
Satz 1 Nr. 1, 2, 3, 5 und Satz 2 sowie Absatz 5 sind
sinngemäß anzuwenden. Soweit Steuerpflichtige
den Abzug nach Satz 1 bis 4 nicht vorgenommen
haben, können sie eine Rücklage nach Maßgabe
des Satzes 1 einschließlich des nach § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung mit § 3c
Abs. 2 steuerbefreiten Betrages bilden. Bei der
Auflösung der Rücklage gelten die Sätze 2 und 3
sinngemäß. Im Fall des Satzes 2, ist die Rücklage
in gleicher Höhe um den nach § 3 Nr. 40 Satz 1
Buchstabe a und b in Verbindung mit § 3c Abs. 2
steuerbefreiten Betrag aufzulösen. Ist eine Rück-
lage am Schluss des zweiten auf ihre Bildung folgen-
den Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in
diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen. Der
Gewinn des Wirtschaftsjahrs, in dem die Rücklage
aufgelöst wird, ist für jedes volle Wirtschaftsjahr, in
dem die Rücklage bestanden hat, um 6 vom Hundert
des nicht nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b in
Verbindung mit § 3c Abs. 2 steuerbefreiten aufge-
lösten Rücklagenbetrags zu erhöhen. Für die zum
Gesamthandsvermögen von Personengesellschaften
oder Gemeinschaften gehörenden Anteile an Kapital-
gesellschaften gelten die Sätze 1 bis 9 nur, soweit an
den Personengesellschaften und Gemeinschaften
keine Körperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen beteiligt sind. Die Sätze 1 bis 10
sind bei der Veräußerung von einbringungsgeborenen
Anteilen im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuer-
gesetzes nur anzuwenden, wenn die Voraussetzungen
des § 3 Nr. 40 Satz 4 erfüllt sind.“

5. § 16 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

„(10) Steuerpflichtige, die keine Körperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen sind,
können im Wirtschaftsjahr der Veräußerung von An-
teilen an Kapitalgesellschaften einen Betrag bis zur
Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns
von den Anschaffungskosten für Anteile an Kapital-
gesellschaften abziehen; § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe
a und b in Verbindung mit § 3c Abs. 2 sind insoweit
nicht anzuwenden. Absatz 2, Abs. 3 Satz 1 und 4,
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 und 5, Abs. 4 Satz 2 und
Abs. 5 sind sinngemäß anzuwenden. Soweit der
Steuerpflichtige eine Rücklage gebildet hat, kann der
Gewinn von den Anschaffungskosten der in den fol-
genden zwei Jahren angeschafften Anteile an Kapi-
talgesellschaften abgezogen werden. Ist eine Rück-
lage am Schluss des zweiten auf ihre Bildung
folgenden Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie
in diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen; § 3
Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung mit
§ 3c Abs. 2 sind anzuwenden. Der Gewinn des Wirt-
schaftsjahrs, in dem die Rücklage aufgelöst wird, ist
für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage
bestanden hat, um 6 % des nicht nach § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung mit § 3c
Abs. 2 steuerbefreiten aufgelösten Rücklagenbetrags
zu erhöhen. Für die zum Gesamthandsvermögen von
Personengesellschaften oder Gemeinschaften gehö-
renden Anteile an Kapitalgesellschaften gelten die
Sätze 1 bis 4 nur, soweit an den Personengesellschaf-
ten und Gemeinschaften keine Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen oder Vermögensmassen beteiligt
sind. Die Sätze 1 bis 6 sind bei der Veräußerung von
einbringungsgeborenen Anteilen im Sinne des § 21
des Umwandlungssteuergesetzes nur anzuwenden,
wenn die Voraussetzungen des § 3 Nr. 40 Satz 4 er-
füllt sind.“

5. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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b) In Absatz 3 wird Satz 2 durch folgende Sätze ersetzt:

„Werden im Zuge der Realteilung einer Mitunterneh-
merschaft Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder
einzelne Wirtschaftsgüter in das jeweilige Betriebs-
vermögen der einzelnen Mitunternehmer übertragen,
so sind bei der Ermittlung des Gewinns der Mitunter-
nehmerschaft die Wirtschaftsgüter mit den Werten
anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die
Gewinnermittlung ergeben, sofern die Besteuerung
der stillen Reserven sichergestellt ist; der überneh-
mende Mitunternehmer ist an diese Werte gebunden.
Satz 2 ist bei einer Realteilung, bei der einzelne Wirt-
schaftsgüter übertragen werden, nicht anzuwenden,
soweit die Wirtschaftsgüter unmittelbar oder mittel-
bar auf eine Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse übertragen werden; in diesem Fall
ist bei der Übertragung der gemeine Wert anzuset-
zen.“

6. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 4 wird das Wort „wesentlich“
durch die Wörter „im Sinne von Satz 1“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 4 Buchstabe b wird wie folgt ge-
fasst:

„b) die entgeltlich erworben worden sind und
nicht innerhalb der gesamten letzten fünf
Jahre zu einer Beteiligung des Steuerpflichti-
gen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 gehört ha-
ben. Dies gilt nicht für innerhalb der letzten
fünf Jahre erworbene Anteile, deren Erwerb
zur Begründung einer Beteiligung des Steu-
erpflichtigen im Sinne von Absatz 1 Satz 1
geführt hat oder die nach Begründung der
Beteiligung im Sinne von Absatz 1 Satz 1 er-
worben worden sind.“

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Eigenka-
pital im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuer-

aa) In Satz 1 werden die Nummern 2 und 3 wie folgt
gefasst:

„2. des gesamten Anteils eines Gesellschafters,
der als Unternehmer (Mitunternehmer) des
Betriebs anzusehen ist (§ 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2);

3. des gesamten Anteils eines persönlich haf-
tenden Gesellschafters einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien (§ 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3).“

bb) Folgender neuer Satz 2 wird angefügt:

„Gewinne, die bei der Veräußerung eines Teils
eines Anteils in Sinne von Satz 1 Nr. 2 oder 3 er-
zielt werden, sind laufende Gewinne.“

b) In Absatz 3 wird Satz 2 durch folgende Sätze ersetzt:

„Werden im Zuge der Realteilung einer Mitunterneh-
merschaft Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder
einzelne Wirtschaftsgüter in das jeweilige Betriebs-
vermögen der einzelnen Mitunternehmer übertragen,
so sind bei der Ermittlung des Gewinns der Mitunter-
nehmerschaft die Wirtschaftsgüter mit den Werten
anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die
Gewinnermittlung ergeben, sofern die Besteuerung
der stillen Reserven sichergestellt ist; der überneh-
mende Mitunternehmer ist an diese Werte gebunden.
Dagegen ist für den jeweiligen Übertragungsvorgang
rückwirkend der gemeine Wert anzusetzen, wenn bei
einer Realteilung, bei der einzelne Wirtschaftsgüter
übertragen worden sind, die zum Buchwert übertra-
genen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens inner-
halb von sieben Jahren nach der Übertragung veräu-
ßert oder entnommen werden. Satz 2 ist bei einer
Realteilung, bei der einzelne Wirtschaftsgüter über-
tragen werden, nicht anzuwenden, soweit die Wirt-
schaftsgüter unmittelbar oder mittelbar auf eine
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse übertragen werden; in diesem Fall ist bei der
Übertragung der gemeine Wert anzusetzen.“

6. In § 17 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „Eigenkapital
im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes ausge-
schüttet oder zurückgezahlt wird“ durch die Wörter „Be-
träge aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des
§ 27 des Körperschaftsteuergesetzes ausgeschüttet oder
zurückgezahlt werden“ ersetzt.
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gesetzes ausgeschüttet oder zurückgezahlt wird“
durch die Wörter „Beträge aus dem steuerlichen
Einlagekonto im Sinne des § 27 des Körper-
schaftsteuergesetzes ausgeschüttet oder zurück-
gezahlt werden“ ersetzt.

7. § 20 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Bezüge, die nach der Auflösung einer unbe-
schränkt steuerpflichtigen Körperschaft oder
Personenvereinigung im Sinne der Nummer
1 anfallen und die nicht in der Rückzahlung
von Nennkapital bestehen; Nummer 1 Satz 3 gilt
entsprechend. Gleiches gilt für Bezüge, die auf
Grund einer Kapitalherabsetzung oder nach der
Auflösung einer unbeschränkt steuerpflichtigen
Körperschaft oder Personenvereinigung im
Sinne der Nummer 1 anfallen und die als
Gewinnausschüttung im Sinne des § 28 Abs. 2
Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes gelten.“

c) Die Nummern 9 und 10 werden wie folgt gefasst:

„9. u n v e r ä n d e r t

10. a) u n v e r ä n d e r t

b) der nicht den Rücklagen zugeführte Gewinn
und verdeckte Gewinnausschüttungen eines
nicht von der Körperschaftsteuer befreiten
Betriebs gewerblicher Art im Sinne des § 4
des Körperschaftsteuergesetzes ohne eigene
Rechtspersönlichkeit, der den Gewinn durch
Betriebsvermögensvergleich ermittelt oder
Umsätze einschließlich der steuerfreien
Umsätze, ausgenommen die Umsätze nach
§ 4 Nr. 8 bis 10 des Umsatzsteuergesetzes,
von mehr als 260 000 Euro im Kalenderjahr
oder einen Gewinn von mehr als 25 000
Euro im Wirtschaftsjahr hat, sowie der Ge-
winn im Sinne des § 21 Abs. 3 des Umwand-

7. § 20 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Bezüge gehören nicht zu den Einnahmen, so-
weit sie aus Ausschüttungen einer Körperschaft
stammen, für die Beträge aus dem steuerlichen Ein-
lagekonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuer-
gesetzes als verwendet gelten.“

b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Liquidationsraten, die nicht in der Rückzahlung
von Nennkapital bestehen; Nummer 1 Satz 3 gilt
entsprechend. Gleiches gilt für Bezüge, die auf
Grund einer Kapitalherabsetzung oder nach der
Auflösung einer unbeschränkt steuerpflichtigen
Körperschaft oder Personenvereinigung im
Sinne der Nummer 1 anfallen und die als
Gewinnausschüttung im Sinne des § 28 Abs. 2
Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes gelten“

c) Die Nummern 9 und 10 werden wie folgt gefasst:

„9. Einnahmen aus Leistungen einer nicht von der
Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermögensmasse im
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Körper-
schaftsteuergesetzes, die Gewinnausschüttungen
im Sinne der Nummer 1 wirtschaftlich ver-
gleichbar sind, soweit sie nicht bereits zu den
Einnahmen im Sinne der Nummer 1 gehören;
Nummer 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend;“

10. a) Leistungen eines nicht von der Körperschaft-
steuer befreiten Betriebs gewerblicher Art im
Sinne des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes
mit eigener Rechtspersönlichkeit, die zu mit
Gewinnausschüttungen im Sinne der Num-
mer 1 Satz 1 wirtschaftlich vergleichbaren
Einnahmen führen; Nummer 1 Satz 2 und 3
gilt entsprechend;

b) der nicht den Rücklagen zugeführte Gewinn
und verdeckte Gewinnausschüttungen eines
nicht von der Körperschaftsteuer befreiten
Betriebs gewerblicher Art im Sinne des § 4
des Körperschaftsteuergesetzes ohne eigene
Rechtspersönlichkeit, der den Gewinn durch
Betriebsvermögensvergleich ermittelt, sowie
der Gewinn im Sinne des § 21 Abs. 3 des Um-
wandlungssteuergesetzes. Die Auflösung der
Rücklagen zu Zwecken außerhalb des Betriebs
gewerblicher Art führt zu einem Gewinn im
Sinne des Satzes 1. Die Sätze 1 und 2 sind bei
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben der von
der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaf-
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lungsgesetzes. Die Auflösung der Rücklagen
zu Zwecken außerhalb des Betriebs gewerb-
licher Art führt zu einem Gewinn im Sinne des
Satzes 1. Die Sätze 1 und 2 sind bei wirtschaft-
lichen Geschäftbetrieben der von der Körper-
schaftsteuer befreiten Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen oder Vermögensmassen ent-
sprechend anzuwenden. Nummer 1 Satz 3 gilt
entsprechend.“

7a. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden nach der Angabe
„§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1“ die Wörter „ein-
schließlich § 16“ eingefügt.

bb) In Nummer 2 werden nach der Angabe
„§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3“ die Wörter
„einschließlich § 16“ eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „des § 11“ durch
die Angabe „der §§ 10a und 11“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Angabe „von § 14“ durch
die Angabe „der §§ 14,17 oder 18“ ersetzt.

8. u n v e r ä n d e r t

9. u n v e r ä n d e r t

10. § 44a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Dies gilt auch, wenn es sich bei den Kapitalerträ-
gen um Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1

ten, Personenvereinigungen oder Vermögens-
massen entsprechend anzuwenden. Nummer 1
Satz 3 gilt entsprechend.

8. § 43 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1
und 2;“.

b) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„Der Steuerabzug ist ungeachtet des § 3 Nr. 40 und
des § 8b des Körperschaftsteuergesetzes vorzuneh-
men.“

9. § 44 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Kapitalertragsteuer entsteht, auch soweit sie
auf verdeckte Gewinnausschüttungen entfällt, die
im abgelaufenen Wirtschaftsjahr vorgenommen
worden sind, im Zeitpunkt der Bilanzerstellung; sie
entsteht spätestens acht Monate nach Ablauf des
Wirtschaftsjahrs; in den Fällen des § 20 Abs. 1
Nr. 10 Buchstabe b Satz 2 am Tag nach der Be-
schlussfassung über die Verwendung und in den
Fällen des § 21 Abs. 3 des Umwandlungssteuerge-
setzes am Tag nach der Veräußerung.“

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Der Schuldner der Kapitalerträge haftet für die
Kapitalertragsteuer, soweit sie auf verdeckte Ge-
winnausschüttungen und auf Veräußerungen im
Sinne des § 21 Abs. 3 des Umwandlungssteuerge-
setzes entfällt.“

10. § 44a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Dies gilt auch, wenn es sich bei den Kapitalerträ-
gen um Gewinnanteile handelt, die der Gläubiger
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und 2 handelt, die der Gläubiger von einer von der
Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft bezieht.“

b) u n v e r ä n d e r t

11. u n v e r ä n d e r t

12. § 52 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 16a wird wie folgt gefasst:

„(16a) § 6 Abs. 5 Satz 3 und 4 in der Fassung
des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) ist erstmals auf Übertragungsvorgänge nach
dem 31. Dezember 2000 anzuwenden. § 6 Abs. 5
Satz 5 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals auf Anteilsbe-
gründungen und Anteilserhöhungen nach dem 31.
Dezember 2000 anzuwenden.“

c) Nach Absatz 18 wird folgender Absatz 18a einge-
fügt:

„(18a) § 6b in der Fassung des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals auf
Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2001 vorgenommen werden. Für Veräuße-
rungen, die vor diesem Zeitpunkt vorgenommen
worden sind, ist § 6b in der im Veräußerungszeit-
punkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

von einer von der Körperschaftsteuer befreiten Kör-
perschaft bezieht.“

b) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Absatz 4 gilt bei Kapitalerträgen im Sinne des
§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7a und 7b entsprechend.“

11. § 45a wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) Eine Ersatzbescheinigung darf nur ausge-
stellt werden, wenn die Urschrift nach den Angaben
des Gläubigers abhanden gekommen oder vernich-
tet ist. Die Ersatzbescheinigung muss als solche ge-
kennzeichnet sein. Über die Ausstellung von Er-
satzbescheinigungen hat der Aussteller Aufzeich-
nungen zu führen.“

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die neuen
Absätze 6 und 7.

c) Im neuen Absatz 6 Satz 1 wird die Zahl „4“ durch
die Zahl „5“ ersetzt.

d) Der neue Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Zahl „4“ durch die Zahl „5“
ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „6“
ersetzt.

12. § 52 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 4a wird folgender Absatz 4b einge-
fügt:

„(4b) § 3 Nr. 41 ist erstmals auf Gewinnaus-
schüttungen oder Gewinne aus der Veräußerung ei-
nes Anteils an einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft sowie aus deren Auflösung oder
Herabsetzung ihres Kapitals anzuwenden, wenn auf
die Ausschüttung oder auf die Gewinne aus der
Veräußerung § 3 Nr. 40 Buchstabe a, b, c und d des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Arti-
kels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433) anwendbar wäre.“

b) Absatz 16a wird wie folgt gefasst:

„(16a) § 6 Abs. 5 Satz 3 bis 5 in der Fassung des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals auf
Übertragungsvorgänge nach dem 31. Dezember
2000 anzuwenden. § 6 Abs. 5 Satz 6 in der Fassung
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals
auf Anteilsbegründungen und Anteilserhöhungen
nach dem 31. Dezember 2000 anzuwenden.“

c) Nach Absatz 18 wird folgender Absatz 18a einge-
fügt:

„(18a) § 6b in der Fassung des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) ist erstmals auf Veräußerungen an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 vorge-
nommen werden. Für Veräußerungen, die vor die-
sem Zeitpunkt vorgenommen worden sind, ist § 6b
in der im Veräußerungszeitpunkt geltenden Fassung
weiter anzuwenden.“
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d) Absatz 34 wird folgt geändert:

aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz vorangestellt:

„§ 16 Abs. 1 in der Fassung des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals
auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2001 erfolgen.“

bb) Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz
eingefügt:

„§ 16 Abs. 3 Satz 2 und 3 in der Fassung des
Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) ist erstmals auf Realteilungen nach dem
31. Dezember 2000 anzuwenden.“

e) Absatz 36 wird wie folgt gefasst:

„(36) § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 in der Fassung
des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402)
ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen,
für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuerge-
setzes nach § 34 Abs. 10a des Körperschaftsteu-
ergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433)
letztmals anzuwenden ist. § 20 Abs. 1 Nr. 1 in
der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000
(BGBl. I S. 1433) und § 20 Abs. 1 Nr. 2 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkündung dieses Geset-
zes]) ist erstmals für Erträge anzuwenden, für
die Satz 1 nicht gilt. § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 7. September 1990
(BGBl. I S. 1898) ist erstmals auf nach dem
31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Ver-
sicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1973 abgeschlossen worden sind.
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 in der Fassung des Gesetzes
vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049) ist
erstmals auf Zinsen aus Versicherungsverträ-
gen anzuwenden, bei denen die Ansprüche nach
dem 31. Dezember 1996 entgeltlich erworben
worden sind.

f) Absatz 53 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die §§ 43 bis 45c in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433), dieses wiederum geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000
(BGBl. I S. 1812), sind auf Kapitalerträge anzu-
wenden, für die Satz 1 nicht gilt.“

Artikel 2

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1999

Das Körperschaftsteuergesetz 1999 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I
S. 817), zuletzt geändert durch Artikel … des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:

d) Absatz 34 wird folgt geändert:

aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz vorangestellt:

„§ 16 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes vom
… (BGBl. I S. …) ist erstmals auf Veräußerun-
gen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2001 erfolgen.“

bb) Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz
eingefügt:

„§ 16 Abs. 3 Satz 2 bis 4 in der Fassung des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals auf
Realteilungen nach dem 31. Dezember 2000
anzuwenden.“

e) Absatz 53 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die §§ 43 bis 45c in der Fassung des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom … (BGBl. I S. …) sind
auf Kapitalerträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht
gilt.“

Artikel 2

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
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„Ermittlung des Einkommens bei Organschaft
§ 15“.

b) Die Angabe zu § 27 wird wie folgt gefasst:

„Nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen
§ 27“.

c) Die Angabe zu § 28 wird wie folgt gefasst:

„Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital und
Herabsetzung des Nennkapitals § 28“.

d) Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst:

„Kapitalveränderungen bei Umwandlungen
§ 29“.

e) Die Angabe zu § 39 wird wie folgt gefasst:

„Einlagen der Anteilseigner und Sonderausweis
§ 39“.

f) Die Angabe zu § 40 wird wie folgt gefasst:

„Umwandlung und Liquidation § 40“.

2. In § 5 Abs. 2 Nr. 2 wird der Punkt am Ende durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 3 angefügt:

„3. soweit § 34 Abs. 9, § 37 oder § 38 Abs. 2 anzuwen-
den ist.“

3. u n v e r ä n d e r t

4. § 8b wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben Ge-
winne aus der Veräußerung eines Anteils an einer
Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leis-
tungen beim Empfänger zu Einnahmen im Sinne des
§ 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes gehören, oder an einer Organ-
gesellschaft im Sinne der §§ 14, 17 oder 18, aus der
Auflösung oder der Herabsetzung des Nennkapitals
oder aus dem Ansatz des in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Satz 3 des Einkommensteuergesetzes bezeichneten
Werts sowie Gewinne im Sinne des § 21 Abs. 2 des
Umwandlungssteuergesetzes außer Ansatz.“

a) Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst: „(weg-
gefallen) § 29“.

b) Die Angabe zu § 39 wird wie folgt gefasst: „Einlagen
der Anteilseigner und Sonderausweis § 39“.

c) Die Angabe zu § 40 wird wie folgt gefasst: „Um-
wandlung und Liquidation § 40“.

2. In § 5 Abs. 2 wird am Ende der Nummer 2 der Punkt
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 3 ange-
fügt:

„3. soweit § 34 Abs. 7, § 37 oder § 38 Abs. 2 anzuwen-
den ist.“

3. In § 8a Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter „nicht steuer-
pflichtig“ durch die Wörter „nicht im Rahmen einer Ver-
anlagung erfasst“ ersetzt.

4. § 8b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9
und 10 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes
bleiben bei der Ermittlung des Einkommens außer
Ansatz. Bezüge im Sinne des Satzes 1 sind auch Ein-
nahmen aus der Veräußerung von Dividendenschei-
nen und sonstigen Ansprüchen im Sinne des § 20
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a des Einkommensteu-
ergesetzes sowie Einnahmen aus der Abtretung von
Dividendenansprüchen oder sonstigen Ansprüchen
im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes.“

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben Ge-
winne aus der Veräußerung eines Anteils an einer
Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leis-
tungen beim Empfänger zu Einnahmen im Sinne des
§ 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes gehören, oder an einer Organ-
gesellschaft im Sinne der §§ 14, 17 oder 18, aus der
Auflösung oder der Herabsetzung ihres Nennkapitals
oder aus dem Ansatz des in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Satz 3 des Einkommensteuergesetzes bezeichneten
Werts sowie Gewinne im Sinne des § 21 Abs. 2 des
Umwandlungssteuergesetzes außer Ansatz.“
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c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Gewinnminderungen, die im Zusammen-
hang mit dem in Absatz 2 genannten Anteil entste-
hen, sind bei der Gewinnermittlung nicht zu be-
rücksichtigen.“

d) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Satz 1 gilt nicht,

1. wenn der in Absatz 2 bezeichnete Vorgang später
als sieben Jahre nach der Einbringung stattfindet,
oder

2. soweit die Anteile nicht unmittelbar oder mittel-
bar auf einer Einbringung im Sinne des § 20
Abs. 1 Satz 1 oder § 23 Abs. 1 bis 3 des Umwand-
lungssteuergesetzes oder auf einer Einbringung
durch einen nicht von Absatz 2 begünstigten Steu-
erpflichtigen innerhalb der in Nummer 1 bezeich-
neten Frist beruhen.“

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Für Ausgaben, die mit Bezügen im Sinne des
Absatzes 1, die bei der Ermittlung des Einkommens
außer Ansatz bleiben, in unmittelbarem wirtschaftli-
chen Zusammenhang stehen, gilt § 3c Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes nicht. Absatz 3 bleibt unbe-
rührt. Von den Bezügen im Sinne des Absatzes 1 aus
Anteilen an einer ausländischen Gesellschaft, die bei
der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz blei-
ben, gelten 5 vom Hundert als Ausgaben, die nicht
als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen.“

f) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für die dort genann-
ten Bezüge, Gewinne und Gewinnminderungen, die
dem Steuerpflichtigen im Rahmen des Gewinnanteils
aus einer Mitunternehmerschaft zugerechnet wer-
den, sowie für Gewinne und Verluste, soweit sie bei
der Veräußerung oder Aufgabe eines Mitunternehme-
ranteils auf Anteile im Sinne des Absatzes 2 entfal-
len. Die Absätze 1 bis 5 gelten für Bezüge und Ge-
winne, die einem Betrieb gewerblicher Art einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts über
andere juristische Personen des öffentlichen
Rechts zufließen, über die sie mittelbar an der
leistenden Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse beteiligt ist und bei denen
die Leistungen nicht im Rahmen eines Betriebs
gewerblicher Art erfasst werden, und damit in
Zusammenhang stehende Gewinnminderungen
entsprechend.“

5. u n v e r ä n d e r t

c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Satz 1 gilt nicht,

1. wenn der in Absatz 2 bezeichnete Vorgang später
als sieben Jahre nach der Einbringung stattfindet,
oder

2. soweit die Anteile nicht unmittelbar oder mittel-
bar auf einer Einbringung im Sinne des § 20
Abs. 1 Satz 1 oder § 23 Abs. 1 bis 3 des Umwand-
lungssteuergesetzes oder auf einer Einbringung
durch einen nicht von Absatz 2 begünstigten Steu-
erpflichtigen innerhalb der in Nummer 1 bezeich-
neten Frist beruhen.“

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Für Ausgaben, die mit Bezügen im Sinne des
Absatzes 1 oder mit Betriebsvermögensmehrungen
im Sinne des Absatzes 2, die bei der Ermittlung des
Einkommens außer Ansatz bleiben, in unmittelbarem
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, gilt § 3c
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes nicht. Absatz 3
bleibt unberührt. Von den Bezügen im Sinne des Ab-
satzes 1 aus Anteilen an einer ausländischen Gesell-
schaft, die bei der Ermittlung des Einkommens außer
Ansatz bleiben, gelten 5 vom Hundert als Ausgaben,
die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden
dürfen.“

e) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für die dort genann-
ten Bezüge, Gewinne und Gewinnminderungen, die
dem Steuerpflichtigen im Rahmen des Gewinnanteils
aus einer Mitunternehmerschaft zugerechnet wer-
den, sowie für Gewinne und Verluste, soweit sie bei
der Veräußerung oder Aufgabe eines Mitunternehme-
ranteils auf Anteile im Sinne des Absatzes 2 entfal-
len.“

5. § 12 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die inlän-
dische Betriebsstätte einer beschränkt steuerpflich-
tigen Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse aufgelöst oder ins Ausland verlegt
wird. Satz 1 gilt auch, wenn das Vermögen der Be-
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6. § 14 wird wie folgt gefasst:

„§ 14

Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft
auf Aktien als Organgesellschaft

(1) Verpflichtet sich eine Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Geschäftsleitung
und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen Ge-
winnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 des
Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an ein einziges an-
deres gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist das
Einkommen der Organgesellschaft, soweit sich aus § 16
nichts anderes ergibt, dem Träger des Unternehmens
(Organträger) zuzurechnen, wenn die folgenden Voraus-
setzungen erfüllt sind:

1. Der Organträger muss an der Organgesellschaft
vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an ununter-
brochen in einem solchen Maße beteiligt sein, dass
ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Antei-
len an der Organgesellschaft zusteht (finanzielle
Eingliederung). Mittelbare Beteiligungen sind zu
berücksichtigen, wenn die Beteiligung an jeder
vermittelnden Gesellschaft die Mehrheit der
Stimmrechte gewährt.

2. Der Organträger muss eine unbeschränkt steuer-
pflichtige natürliche Person oder eine nicht steu-
erbefreite Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse im Sinne des § 1 mit Ge-
schäftsleitung im Inland oder eine Personengesell-
schaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes mit Geschäftsleitung im Inland
sein. An der Personengesellschaft dürfen nur Ge-
sellschafter beteiligt sein, die mit dem auf sie ent-
fallenden Teil des zuzurechnenden Einkommens
im Geltungsbereich dieses Gesetzes der Einkom-
mensteuer oder der Körperschaftsteuer unterlie-
gen. Sind ein oder mehrere Gesellschafter der
Personengesellschaft beschränkt einkommensteu-
erpflichtig, so muss die Voraussetzung der Num-
mer 1 im Verhältnis zur Personengesellschaft
selbst erfüllt sein. Das Gleiche gilt, wenn an der
Personengesellschaft eine oder mehrere Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder Vermö-
gensmassen beteiligt sind, die ihre Geschäftslei-
tung nicht im Inland haben.

3. Der Gewinnabführungsvertrag muss bis zum
Ende des Wirtschaftsjahrs der Organgesellschaft,
für das Satz 1 erstmals angewendet werden soll,
auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und bis
zum Ende des folgenden Wirtschaftsjahrs wirk-
sam werden. Er muss während seiner gesamten

triebsstätte als Ganzes auf einen anderen übertragen
wird, es sei denn, die Übertragung erfolgt im Ausland
zu Buchwerten durch einen Vorgang, der einer Ver-
schmelzung auf eine andere Körperschaft im Sinne
des § 2 des Umwandlungsgesetzes vergleichbar ist
und das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik
Deutschland geht nicht verloren. Unberührt bleiben
die Regelungen des Umwandlungssteuergesetzes.“

6. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt
geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Verpflichtet sich eine Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Ge-
schäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesell-
schaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag
im Sinne des § 291 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes ge-
werbliches Unternehmen abzuführen, so ist das
Einkommen der Organgesellschaft, soweit sich
aus § 16 nichts anderes ergibt, dem Träger des
Unternehmens (Organträger) zuzurechnen, wenn
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:“.

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „und Sitz“ ge-
strichen.
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Geltungsdauer durchgeführt werden. Eine vorzei-
tige Beendigung des Vertrags durch Kündigung
ist unschädlich, wenn ein wichtiger Grund die
Kündigung rechtfertigt. Die Kündigung oder Auf-
hebung des Gewinnabführungsvertrags auf einen
Zeitpunkt während des Wirtschaftsjahrs der Or-
gangesellschaft wirkt auf den Beginn dieses Wirt-
schaftsjahrs zurück.

4. Die Organgesellschaft darf Beträge aus dem Jah-
resüberschuss nur insoweit in die Gewinnrück-
lagen (§ 272 Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs) mit
Ausnahme der gesetzlichen Rücklagen einstellen,
als dies bei vernünftiger kaufmännischer Beurtei-
lung wirtschaftlich begründet ist.

5. Ein negatives Einkommen des Organträgers bleibt
bei der inländischen Besteuerung unberücksichtigt,
soweit es in einem ausländischen Staat im Rahmen
einer der deutschen Besteuerung des Organträgers
entsprechenden Besteuerung berücksichtigt wird.

(2) Schließen sich mehrere gewerbliche Unterneh-
men im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, die gemeinsam
im Verhältnis zur Organgesellschaft die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllen, in der Rechts-
form einer Personengesellschaft lediglich zum Zwe-
cke der einheitlichen Willensbildung gegenüber der
Organgesellschaft zusammen, ist die Personengesell-
schaft als gewerbliches Unternehmen anzusehen,
wenn jeder Gesellschafter der Personengesellschaft
ein gewerbliches Unternehmen unterhält. Der Perso-
nengesellschaft ist das Einkommen der Organgesell-
schaft vorbehaltlich des § 16 zuzurechnen, wenn zu-
sätzlich zu den Voraussetzungen nach Absatz 1

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

cc) Der Nummer 4 wird folgender Satz angefügt:

„Ein negatives Einkommen der Organgesell-
schaft bleibt im Rahmen der inländischen Be-
steuerung unberücksichtigt, soweit es in einem
ausländischen Staat im Rahmen einer der deut-
schen Besteuerung des Organträgers entspre-
chenden Besteuerung berücksichtigt wird.“

b) Folgender neuer Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Schließen sich mehrere gewerbliche Unter-
nehmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, die gemein-
sam im Verhältnis zur Organgesellschaft die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllen, in der
Rechtsform einer Personengesellschaft lediglich zum
Zwecke der einheitlichen Willensbildung gegenüber
der Organgesellschaft zusammen, ist die Personenge-
sellschaft als gewerbliches Unternehmen anzusehen,
wenn jeder Gesellschafter der Personengesellschaft
ein gewerbliches Unternehmen unterhält. Der Perso-
nengesellschaft ist das Einkommen der Organgesell-
schaft vorbehaltlich des § 16 zuzurechnen, wenn zu-
sätzlich zu den Voraussetzungen nach Absatz 1

1. jeder Gesellschafter der Personengesellschaft an
der Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirt-
schaftsjahres an ununterbrochen beteiligt ist und
den Gesellschaftern die Mehrheit der Stimm-
rechte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 an der Or-
gangesellschaft zusteht,

2. die Personengesellschaft vom Beginn des Wirt-
schaftsjahrs der Organgesellschaft an ununterbro-
chen besteht,

3. der Gewinnabführungsvertrag mit der Personen-
gesellschaft abgeschlossen ist und im Verhältnis
zu dieser Gesellschaft die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Nr. 3 erfüllt sind und

4. durch die Personengesellschaft gewährleistet ist,
dass der koordinierte Wille der Gesellschafter in
der Geschäftsführung der Organgesellschaft tat-
sächlich durchgesetzt wird.“
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7. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15

Ermittlung des Einkommens bei Organschaft

Bei der Ermittlung des Einkommens der Organge-
sellschaft gilt abweichend von den allgemeinen Vor-
schriften Folgendes:

1. Ein Verlustabzug im Sinne des § 10d des Einkom-
mensteuergesetzes ist bei der Organgesellschaft
nicht zulässig.

2. § 8b Abs. 1 bis 6 sind bei der Organgesellschaft
nicht anzuwenden. Sind in dem dem Organträ-
ger zugerechneten Einkommen Bezüge, Ge-
winne oder Gewinnminderungen im Sinne des
§ 8b Abs. 1 bis 3 dieses Gesetzes oder mit sol-
chen Beträgen zusammenhängende Ausgaben
im Sinne des § 3c des Einkommensteuergesetzes
enthalten, sind § 8b dieses Gesetzes sowie die § 3
Nr. 40 und § 3c des Einkommensteuergesetzes
bei der Ermittlung des Einkommens des Organ-
trägers anzuwenden.“

8. u n v e r ä n d e r t

9. u n v e r ä n d e r t

10. u n v e r ä n d e r t

11. § 27 wird wie folgt gefasst:

„§ 27

Nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen
(1) Die unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalge-

sellschaft hat die nicht in das Nennkapital geleisteten
Einlagen am Schluss jedes Wirtschaftsjahrs auf einem
besonderen Konto (steuerliches Einlagekonto) auszu-
weisen. Das steuerliche Einlagekonto ist ausgehend
von dem Bestand am Ende des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs um die jeweiligen Zu- und Abgänge des
Wirtschaftsjahrs fortzuschreiben. Leistungen der Kapi-

7. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15

Besondere Vorschriften zur Ermittlung des
Einkommens der Organgesellschaft

Bei der Ermittlung des Einkommens der Organge-
sellschaft gilt abweichend von den allgemeinen Vor-
schriften Folgendes:

1. Ein Verlustabzug im Sinne des § 10d des Einkom-
mensteuergesetzes ist nicht zulässig.

2. § 8b Abs. 1 und 2 sind nur anzuwenden, wenn der
Organträger zu den durch diese Vorschriften be-
günstigten Steuerpflichtigen gehört. Ist der Organ-
träger eine Personengesellschaft, sind die in Satz 1
genannten Vorschriften insoweit anzuwenden, als
das zuzurechnende Einkommen auf einen Gesell-
schafter entfällt, der zu den begünstigten Steuer-
pflichtigen gehört. Enthält das Einkommen der Or-
gangesellschaft Bezüge oder Gewinne im Sinne des
§ 8b Abs. 1 und 2, sind diese Bezüge und die damit
zusammenhängenden Abzüge im Sinne des § 3c des
Einkommensteuergesetzes bei der Ermittlung des
Einkommens des Organträgers oder, wenn der Or-
ganträger eine Personengesellschaft ist, bei der Er-
mittlung des Gewinns der Gesellschafter der Perso-
nengesellschaft zu berücksichtigen.“

8. In § 16 Satz 2 werden die Wörter „die Summe“ durch
die Angabe „4/3“ ersetzt.

9. § 18 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Verpflichtet sich eine Organgesellschaft, ihren ganzen
Gewinn an ein ausländisches gewerbliches Unterneh-
men, das im Inland eine im Handelsregister eingetra-
gene Zweigniederlassung unterhält, abzuführen, so ist
das Einkommen der Organgesellschaft den beschränkt
steuerpflichtigen Einkünften aus der inländischen
Zweigniederlassung zuzurechnen, wenn

1. der Gewinnabführungsvertrag unter der Firma der
Zweigniederlassung abgeschlossen ist und

2. die für die finanzielle Eingliederung erforderliche
Beteiligung zum Betriebsvermögen der Zweignie-
derlassung gehört.“

10. In § 26 Abs. 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 34c Abs. 1
Satz 2 und 3, Abs. 2 bis 8“ durch die Angabe „§ 34c
Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 bis 7“ ersetzt.

11. § 27 wird wie folgt gefasst:

„§ 27

Nicht auf das Nennkapital geleistete Einlagen
(1) Die Kapitalgesellschaft hat die nicht in das

Nennkapital geleisteten Einlagen am Schluss jedes
Wirtschaftsjahrs auf einem besonderen Konto (steuerli-
ches Einlagekonto) auszuweisen. Das steuerliche Ein-
lagekonto ist ausgehend von dem Bestand am Ende des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs um die jeweiligen
Zu- und Abgänge des Wirtschaftsjahrs fortzuschreiben.
Leistungen der Kapitalgesellschaft mindern das steuer-
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talgesellschaft mit Ausnahme der Rückzahlung von
Nennkapital im Sinne des § 28 Abs. 2 Satz 2 min-
dern das steuerliche Einlagekonto nur, soweit die
Summe der im Wirtschaftsjahr erbrachten Leistungen
den auf den Schluss des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs ermittelten ausschüttbaren Gewinn übersteigt.
Als ausschüttbarer Gewinn gilt das um das gezeich-
nete Kapital geminderte in der Steuerbilanz ausgewie-
sene Eigenkapital abzüglich des Bestands des steuer-
lichen Einlagekontos. Ist für die Leistung der
Kapitalgesellschaft die Minderung des Einlagekontos
bescheinigt worden, bleibt die der Bescheinigung zu-
grunde gelegte Verwendung unverändert.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Erbringt eine Kapitalgesellschaft für eigene
Rechnung Leistungen, die nach Absatz 1 Satz 3 als
Abgang auf dem steuerlichen Einlagekonto zu berück-
sichtigen sind, so ist sie verpflichtet, ihren Anteilseig-
nern die folgenden Angaben nach amtlich vorgeschrie-
benem Muster zu bescheinigen:

1. den Namen und die Anschrift des Anteilseigners,

2. die Höhe der Leistungen, soweit das steuerliche
Einlagekonto gemindert wurde,

3. den Zahlungstag.

Die Bescheinigung braucht nicht unterschrieben zu
werden, wenn sie in einem maschinellen Verfahren
ausgedruckt worden ist und den Aussteller erkennen
lässt.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) u n v e r ä n d e r t

liche Einlagekonto nur, soweit die Summe der im Wirt-
schaftsjahr erbrachten Leistungen den auf den Schluss
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ermittelten Un-
terschiedsbetrag zwischen dem um das gezeichnete
Kapital geminderten in der Steuerbilanz ausgewiese-
nen Eigenkapital und dem Bestand des steuerlichen
Einlagekontos übersteigt. Ist für die Leistung der Kapi-
talgesellschaft die Minderung des Einlagekontos be-
scheinigt worden, bleibt die der Bescheinigung zu-
grunde gelegte Verwendung unverändert.

(2) Der unter Berücksichtigung der Zu- und Ab-
gänge des Wirtschaftsjahrs ermittelte Bestand des steu-
erlichen Einlagekontos wird gesondert festgestellt. Der
Bescheid über die gesonderte Feststellung ist Grundla-
genbescheid für den Bescheid über die gesonderte
Feststellung zum folgenden Feststellungszeitpunkt.
Kapitalgesellschaften haben auf den Schluss jedes
Wirtschaftsjahrs Erklärungen zur gesonderten Feststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen abzugeben. Die Er-
klärungen sind von den in § 34 der Abgabenordnung
bezeichneten Personen eigenhändig zu unterschreiben.

(3) Erbringt eine Kapitalgesellschaft für eigene
Rechnung Leistungen, die als Abgang auf dem steuer-
lichen Einlagekonto zu berücksichtigen sind, so ist sie
verpflichtet, ihren Anteilseignern die folgenden Anga-
ben nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu be-
scheinigen:

1. den Namen und die Anschrift des Anteilseigners,

2. die Höhe der Leistungen, soweit das steuerliche
Einlagekonto gemindert wurde,

3. den Zahlungstag.

Die Bescheinigung braucht nicht unterschrieben zu
werden, wenn sie in einem maschinellen Verfahren
ausgedruckt worden ist und den Aussteller erkennen
lässt.

(4) Ist die in Absatz 1 bezeichnete Leistung einer
Kapitalgesellschaft von der Vorlage eines Dividenden-
scheins abhängig und wird sie für Rechnung der Kapi-
talgesellschaft durch ein inländisches Kreditinstitut er-
bracht, so hat das Institut dem Anteilseigner eine
Bescheinigung mit den in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten
Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu
erteilen. Aus der Bescheinigung muss ferner hervorge-
hen, für welche Kapitalgesellschaft die Leistung er-
bracht wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend,
wenn anstelle eines inländischen Kreditinstituts eine
inländische Zweigniederlassung eines der in § 53b
Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen ge-
nannten Institute oder Unternehmen die Leistung er-
bringt.

(5) Der Aussteller einer Bescheinigung, die den Ab-
sätzen 3 und 4 nicht entspricht, haftet für die auf Grund
der Bescheinigung verkürzten Steuern oder zu Unrecht
gewährten Steuervorteile. Ist die Bescheinigung durch
ein inländisches Kreditinstitut oder durch eine inländi-
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(6) Minderabführungen erhöhen und Mehrab-
führungen mindern das Einlagekonto einer Organ-
gesellschaft. Eine Minderabführung liegt insbeson-
dere vor, wenn Beträge aus dem Jahresüberschuss
in die Rücklagen eingestellt werden (§ 14 Abs. 1
Nr. 4). Die Auflösung dieser Rücklagen führt zu ei-
ner Mehrabführung. Satz 1 gilt für andere Minder-
abführungen und Mehrabführungen entsprechend.

(7) entfällt

(8) entfällt

(7) u n v e r ä n d e r t

12. § 28 wird wie folgt gefasst:

„§ 28

Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital
und Herabsetzung des Nennkapitals

(1) Wird das Nennkapital durch Umwandlung von
Rücklagen erhöht, so gilt der positive Bestand des
steuerlichen Einlagekontos als vor den sonstigen
Rücklagen umgewandelt. Maßgeblich ist dabei der
sich vor Anwendung des Satzes 1 ergebende Be-
stand des steuerlichen Einlagekontos zum Schluss
des Wirtschaftsjahrs der Rücklagenumwandlung.

sche Zweigniederlassung eines der in § 53b Abs. 1 und
7 des Gesetzes über das Kreditwesen genannten Insti-
tute oder Unternehmen auszustellen, so haftet die Ka-
pitalgesellschaft auch, wenn sie zum Zweck der Be-
scheinigung unrichtige Angaben macht.

(6) Geht das Vermögen einer Kapitalgesellschaft
durch Verschmelzung nach § 2 des Umwandlungs-
gesetzes auf eine unbeschränkt steuerpflichtige Kör-
perschaft über, so ist der Bestand des steuerlichen
Einlagekontos dem steuerlichen Einlagekonto der
übernehmenden Körperschaft hinzuzurechnen.

(7) Geht Vermögen einer Kapitalgesellschaft durch
Aufspaltung oder Abspaltung im Sinne des § 123
Abs. 1 und 2 des Umwandlungsgesetzes auf eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Körperschaft über, so ist der
Betrag des steuerlichen Einlagekontos der übertragen-
den Kapitalgesellschaft einer übernehmenden Körper-
schaft im Verhältnis der übergehenden Vermögensteile
zu dem bei der übertragenden Kapitalgesellschaft vor
dem Übergang bestehenden Vermögen zuzuordnen, wie
es in der Regel in den Angaben zum Umtauschverhält-
nis der Anteile im Spaltungs- und Übernahmevertrag
oder im Spaltungsplan (§ 126 Abs. 1 Nr. 3, § 136 des
Umwandlungsgesetzes) zum Ausdruck kommt. Ent-
spricht das Umtauschverhältnis der Anteile nicht dem
Verhältnis der übergehenden Vermögensteile zu dem
bei der übertragenden Kapitalgesellschaft vor der
Spaltung bestehenden Vermögen, ist das Verhältnis der
gemeinen Werte der übergehenden Vermögensteile zu
dem vor der Spaltung vorhandenen Vermögen maßge-
bend. Soweit das Vermögen auf eine Personengesell-
schaft übergeht, mindert sich das steuerliche Einlage-
konto der übertragenden Kapitalgesellschaft in dem
Verhältnis der übergehenden Vermögensteile zu dem
vor der Spaltung bestehenden Vermögen.

(8) In den Fällen des § 14 Nr. 4 sind die aus dem
Jahresüberschuss in die Rücklagen eingestellten Be-
träge bei der Organgesellschaft auf dem steuerlichen
Einlagekonto zu erfassen. Werden diese Rücklagen auf-
gelöst, mindert der Auflösungsbetrag das steuerliche
Einlagekonto.

(9) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß für
andere Körperschaften und Personenvereinigungen,
die Leistungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 9 und
10 des Einkommensteuergesetzes gewähren können.“

12. § 28 wird wie folgt gefasst:

„§ 28

Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital

(1) Wird das Nennkapital durch Umwandlung von
Rücklagen erhöht, so gilt der auf dem steuerlichen Ein-
lagekonto nach § 27 ausgewiesene Betrag als vor den
sonstigen Rücklagen umgewandelt. Enthält das Nenn-
kapital auch Beträge, die ihm durch Umwandlung von
sonstigen Rücklagen mit Ausnahme von aus Einlagen
der Anteilseigner stammenden Beträgen zugeführt
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Enthält das Nennkapital auch Beträge, die ihm durch
Umwandlung von sonstigen Rücklagen mit Ausnahme
von aus Einlagen der Anteilseigner stammenden Beträ-
gen zugeführt worden sind, so sind diese Teile des
Nennkapitals getrennt auszuweisen und gesondert fest-
zustellen (Sonderausweis). § 27 Abs. 2 gilt entspre-
chend.

(2) Im Fall der Herabsetzung des Nennkapitals oder
der Auflösung der Körperschaft wird zunächst der
Sonderausweis zum Schluss des vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs gemindert; ein übersteigender Be-
trag ist dem steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben,
soweit die Einlage in das Nennkapital geleistet ist.
Die Rückzahlung des Nennkapitals gilt, soweit der
Sonderausweis zu mindern ist, als Gewinnausschüt-
tung, die beim Anteilseigner zu Bezügen im Sinne des
§ 20 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes führt;
ein übersteigender Betrag ist vom Bestand des steu-
erlichen Einlagekontos abzuziehen.

(3) Ein Sonderausweis zum Schluss des Wirt-
schaftsjahrs vermindert sich um den positiven Be-
stand des steuerlichen Einlagekontos zu diesem
Stichtag; der Bestand des steuerlichen Einlagekon-
tos vermindert sich entsprechend.“

13. § 29 wird wie folgt gefasst:

„§ 29

Kapitalveränderungen bei Umwandlungen

(1) In Umwandlungsfällen im Sinne des § 1 des
Umwandlungsgesetzes gilt das Nennkapital der
übertragenden Kapitalgesellschaft als in vollem
Umfang nach § 28 Abs. 2 Satz 1 herabgesetzt.

(2) Geht das Vermögen einer Kapitalgesellschaft
durch Verschmelzung nach § 2 des Umwandlungs-
gesetzes auf eine unbeschränkt steuerpflichtige
Körperschaft über, so ist der Bestand des steuerli-
chen Einlagekontos dem steuerlichen Einlagekonto
der übernehmenden Körperschaft hinzuzurech-
nen. Eine Hinzurechnung des Bestands des steuer-
lichen Einlagekontos nach Satz 1 unterbleibt im
Verhältnis des Anteils des Übernehmers an dem
übertragenden Rechtsträger. Der Bestand des Ein-
lagekontos des Übernehmers mindert sich anteilig
im Verhältnis des Anteils des übertragenden
Rechtsträgers am Übernehmer.

(3) Geht Vermögen einer Kapitalgesellschaft
durch Aufspaltung oder Abspaltung im Sinne des
§ 123 Abs. 1 und 2 des Umwandlungsgesetzes auf
eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft
über, so ist der Bestand des steuerlichen Einlage-
kontos der übertragenden Kapitalgesellschaft einer
übernehmenden Körperschaft im Verhältnis der
übergehenden Vermögensteile zu dem bei der über-
tragenden Kapitalgesellschaft vor dem Übergang
bestehenden Vermögen zuzuordnen, wie es in der
Regel in den Angaben zum Umtauschverhältnis der
Anteile im Spaltungs- und Übernahmevertrag oder
im Spaltungsplan (§ 126 Abs. 1 Nr. 3, § 136 des
Umwandlungsgesetzes) zum Ausdruck kommt.

worden sind, so sind diese Teile des Nennkapitals ge-
trennt auszuweisen und gesondert festzustellen (Son-
derausweis). § 27 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Im Fall der Herabsetzung des Nennkapitals oder
der Auflösung der Körperschaft wird zunächst der
Sonderausweis gemindert; ein übersteigender Betrag
ist dem steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben. Die
Rückzahlung des Nennkapitals gilt, soweit der Sonder-
ausweis gemindert wird, als Gewinnausschüttung, die
beim Anteilseigner zu Bezügen im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes führt.

(3) Spätere Einlagen sind zunächst mit dem Sonder-
ausweis zu verrechnen; nur der den Sonderausweis
übersteigende Betrag ist dem Einlagekonto gutzu-
schreiben. Im Fall der Verschmelzung, Aufspaltung
oder Abspaltung gilt § 27 Abs. 6 und 7 entsprechend.“

13. § 29 wird aufgehoben.
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Entspricht das Umtauschverhältnis der Anteile
nicht dem Verhältnis der übergehenden Vermö-
gensteile zu dem bei der übertragenden Kapitalge-
sellschaft vor der Spaltung bestehenden Vermögen,
ist das Verhältnis der gemeinen Werte der überge-
henden Vermögensteile zu dem vor der Spaltung
vorhandenen Vermögen maßgebend. Für die Ent-
wicklung des steuerlichen Einlagekontos des Über-
nehmers gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend.
Soweit das Vermögen durch Abspaltung auf eine
Personengesellschaft übergeht, mindert sich das
steuerliche Einlagekonto der übertragenden Kapi-
talgesellschaft in dem Verhältnis der übergehenden
Vermögensteile zu dem vor der Spaltung bestehen-
den Vermögen.

(4) Nach Anwendung der Absätze 2 und 3 ist für
die Anpassung des Nennkapitals der umwandlungs-
beteiligten Kapitalgesellschaften § 28 Abs. 1 und 3
anzuwenden.

(5) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß
für andere Körperschaften und Personenvereini-
gungen, die Leistungen im Sinne des § 20 Abs. 1
Nr. 1, 9 und 10 des Einkommensteuergesetzes ge-
währen können.“

14. § 32 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Körperschaftsteuer ist nicht abgegolten,

1. u n v e r ä n d e r t

2. soweit § 34 Abs. 9, § 37 oder § 38 Abs. 2 anzuwen-
den ist.“

15. u n v e r ä n d e r t

16. § 34 wird wie folgt gefasst:

„§ 34

Schlussvorschriften

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) u n v e r ä n d e r t

14. § 32 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Körperschaftsteuer ist nicht abgegolten,

1. soweit der Steuerpflichtige wegen der Steuerab-
zugsbeträge in Anspruch genommen werden kann
oder

2. soweit § 34 Abs. 7, § 37 oder § 38 Abs. 2 anzuwen-
den ist.“

15. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 Buchstabe b wird die Zahl „4“
durch die Zahl „2“ ersetzt.

bb) Nummer 3 wird aufgehoben.

b) In Absatz 2 Nr. 1 wird die Angabe „§§ 44 und 45“
durch die Angabe „§§ 27 und 37“ ersetzt und die
Wörter „sowie die Vordrucke für die Erklärung für
die in § 47 vorgeschriebene gesonderte Feststel-
lung“ gestrichen.

16. § 34 wird wie folgt gefasst:

„§ 34

Schlussvorschriften

(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den
folgenden Absätzen sowie in § 35 nichts anderes be-
stimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum
2002 anzuwenden.

(2) Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung
des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000
(BGBl. I S. 1433) ist bei vom Kalenderjahr abweichen-
den Wirtschaftsjahren erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2002 anzuwenden, wenn das erste im Veran-
lagungszeitraum 2001 endende Wirtschaftsjahr vor
dem 1. Januar 2001 beginnt
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(2a) § 5 Abs. 2, § 8a Abs. 1, die §§ 8b, 15, 16 und
18, § 26 Abs. 6, die §§ 27, 28 und 29, § 32 Abs. 2, § 33
Abs. 1 und 2, §§ 35, 36, 37, 38 und 39 sowie § 40
Abs. 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkündung dieses Gesetzes]
sind, soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum
anzuwenden, für den erstmals das Körperschaftsteuer-
gesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) anzuwenden ist.
§ 29 in der Fassung des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034) wird mit Wirkung ab diesem Veran-
lagungszeitraum nicht mehr angewendet.

(3) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften so-
wie Vereine können bis zum 31. Dezember 1991, in
den Fällen des § 54 Abs. 4 in der Fassung des Ar-
tikels 9 des Gesetzes vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I
S. 2212) bis zum 31. Dezember 1992 oder, wenn es
sich um Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
oder Vereine in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet handelt, bis zum 31. Dezember
1993 durch schriftliche Erklärung auf die Steuerbefrei-
ung nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 und 14 in der Fassung des
Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) verzichten, und zwar auch für den Veranla-
gungszeitraum 1990. Die Körperschaft ist mindestens
für fünf aufeinanderfolgende Kalenderjahre an die Er-
klärung gebunden. Die Erklärung kann nur mit Wir-
kung vom Beginn eines Kalenderjahrs an widerrufen
werden. Der Widerruf ist spätestens bis zur Unanfecht-
barkeit der Steuerfestsetzung des Kalenderjahrs zu er-
klären, für das er gelten soll.

(4) § 8b ist erstmals anzuwenden für

1. Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des
Einkommensteuergesetzes, auf die bei der ausschüt-
tenden Körperschaft der Vierte Teil des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4
des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034),
nicht mehr anzuwenden ist;

2. Gewinne und Gewinnminderungen im Sinne des
§ 8b Abs. 2 und 3 nach Ablauf des ersten Wirt-
schaftsjahrs der Gesellschaft, an der die Anteile be-
stehen, das dem letzten Wirtschaftsjahr folgt, das in
dem Veranlagungszeitraum endet, in dem das Kör-
perschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 4
des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034)
letztmals anzuwenden ist.

(2a) § 5 Abs. 2, § 8a Abs. 1, §§ 8b, 15, 16 und 18,
§ 26 Abs. 6, §§ 27 und 28, § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 1
und 2, §§ 35, 36, 37, 38 und 39 sowie § 40 Abs. 3 in
der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) sind,
soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes be-
stimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum an-
zuwenden, für den erstmals das Körperschaftsteuerge-
setz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) anzuwenden ist.
§ 29 wird mit Wirkung ab diesem Veranlagungszeit-
raum gestrichen.

(3) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften so-
wie Vereine können bis zum 31. Dezember 1991, in
den Fällen des § 54 Abs. 4 des Körperschaftsteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.
Februar 1984 (BGBl. I S. 217), das durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2212)
geändert worden ist, bis zum 31. Dezember 1992 oder,
wenn es sich um Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften oder Vereine in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet handelt, bis zum
31. Dezember 1993 durch schriftliche Erklärung auf
die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 und 14 des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, verzich-
ten, und zwar auch für den Veranlagungszeitraum
1990. Die Körperschaft ist mindestens für fünf aufein-
anderfolgende Kalenderjahre an die Erklärung gebun-
den. Die Erklärung kann nur mit Wirkung vom Beginn
eines Kalenderjahrs an widerrufen werden. Der Wider-
ruf ist spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der Steuer-
festsetzung des Kalenderjahrs zu erklären, für das er
gelten soll.

(4) § 8b ist erstmals anzuwenden für

1. Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des
Einkommensteuergesetzes, auf die bei der aus-
schüttenden Körperschaft der Vierte Teil des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I
S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), geändert wor-
den ist, nicht mehr anzuwenden ist;

2. Gewinne und Gewinnminderungen im Sinne des
§ 8b Abs. 2 und 3 nach Ablauf des ersten Wirt-
schaftsjahrs der Gesellschaft, an der die Anteile be-
stehen, das dem letzten Wirtschaftsjahr folgt, das in
dem Veranlagungszeitraum endet, in dem das Kör-
perschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, letzt-
mals anzuwenden ist.
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Bis zu den in Satz 1 genannten Zeitpunkten ist § 8b in
der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) weiter anzuwenden. Bei der
Gewinnermittlung für Wirtschaftsjahre, die nach dem
15. August 2001 [Tag der Beschlussfassung durch das
Kabinett] enden, gilt Folgendes:

§ 8b Abs. 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), ist mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass über Satz 2 der Vorschrift hi-
nausgehend auch Gewinnminderungen aus Teilwertab-
schreibungen nicht zu berücksichtigen sind, soweit die
Anteile von einem verbundenen Unternehmen (§ 15
des Aktiengesetzes) erworben worden sind. Die Wert-
minderung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, die
die Voraussetzungen für die Anwendung des § 8b
Abs. 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) im Zeitpunkt der Wert-
minderung nicht oder nicht mehr erfüllen, ist in Höhe
des Teils der Anschaffungskosten der Anteile nicht zu
berücksichtigen, der bei der Veräußerung der Anteile
durch einen früheren Anteilseigner nach § 8b Abs. 2
Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), oder nach § 8b Abs. 2
Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 1850), bei der Ermitt-
lung des Einkommens außer Ansatz geblieben ist. Die
Wertminderung von Anteilen an inländischen oder aus-
ländischen Kapitalgesellschaften ist nicht zu berück-
sichtigen, soweit sie auf eine Wertminderung im Sinne
der Sätze 4 und 5 von Anteilen an nachgeordneten Ka-
pitalgesellschaften zurückzuführen ist.
§ 8b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 letzter Halbsatz in der Fas-
sung des Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seiten-
zahl der Verkündung dieses Gesetzes] ist erstmals
auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem
15. August 2001 [Tag der Beschlussfassung durch
das Kabinett] erfolgen.

(5) § 12 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 2 des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Seitenzahl der Verkündung dieses
Gesetzes] ist erstmals auf Vermögensübertragungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 vorge-
nommen werden.

(6) § 14 ist anzuwenden:

1. für den Veranlagungszeitraum 2000 und frühere
Veranlagungszeiträume in folgender Fassung:

„(1) Verpflichtet sich eine Aktiengesellschaft
oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Ge-
schäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesell-
schaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag
im Sinne des § 291 Abs. 1 des Aktiengesetzes, ih-

Bis zu den in Satz 1 genannten Zeitpunkten ist § 8b in
der Fassung der Bekanntmachung des Körperschaft-
steuergesetzes vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, weiter an-
zuwenden. Bei der Gewinnermittlung für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 15. August 2001 [Tag der Be-
schlussfassung durch das Kabinett] enden, gilt
Folgendes:

§ 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), ist mit
der Maßgabe anzuwenden, dass über Satz 2 der Vor-
schrift hinausgehend auch Gewinnminderungen aus
Teilwertabschreibungen nicht zu berücksichtigen sind,
soweit die Anteile von einem verbundenen Unterneh-
men (§ 15 des Aktiengesetzes) erworben worden sind.
Die Wertminderung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften, die die Voraussetzungen für die Anwendung
des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) im Zeit-
punkt der Wertminderung nicht oder nicht mehr erfül-
len, ist in Höhe des Teils der Anschaffungskosten der
Anteile nicht zu berücksichtigen, der bei der Veräuße-
rung der Anteile durch einen früheren Anteilseigner
nach § 8b Abs. 2 Satz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April
1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034),
oder nach § 8b Abs. 2 Satz 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433), zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 1850), bei der Ermittlung des Einkommens außer
Ansatz geblieben ist. Die Wertminderung von Anteilen
an inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaf-
ten ist nicht zu berücksichtigen, soweit sie auf eine
Wertminderung im Sinne der Sätze 4 und 5 von Antei-
len an nachgeordneten Kapitalgesellschaften zurückzu-
führen ist.

(5) § 12 Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) ist erstmals auf Vermögensübertragun-
gen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001
vorgenommen werden.

(6) § 14 Abs. 1 ist auch in früheren Veranlagungs-
zeiträumen anzuwenden. § 14 Abs. 2 ist anzuwenden:

1. für den Veranlagungszeitraum 2000 und frühere
Veranlagungszeiträume in folgender Fassung:
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ren ganzen Gewinn an ein einziges anderes inlän-
disches gewerbliches Unternehmen abzuführen,
so ist das Einkommen der Organgesellschaft, so-
weit sich aus § 16 nichts anderes ergibt, dem Trä-
ger des Unternehmens (Organträger) zuzurech-
nen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt
sind:

1. Der Organträger muss an der Organgesell-
schaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an
ununterbrochen und unmittelbar in einem
solchen Maße beteiligt sein, dass ihm die
Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen
an der Organgesellschaft zusteht (finanzielle
Eingliederung). Eine mittelbare Beteiligung
genügt, wenn jede der Beteiligungen, auf de-
nen die mittelbare Beteiligung beruht, die
Mehrheit der Stimmrechte gewährt.

2. Die Organgesellschaft muss von dem in Num-
mer 1 bezeichneten Zeitpunkt an ununter-
brochen nach dem Gesamtbild der tatsäch-
lichen Verhältnisse wirtschaftlich und
organisatorisch in das Unternehmen des Org-
anträgers eingegliedert sein. Die organisato-
rische Eingliederung ist stets gegeben, wenn
die Organgesellschaft durch einen Beherr-
schungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 des
Aktiengesetzes die Leitung ihres Unterneh-
mens dem Unternehmen des Organträgers
unterstellt oder wenn die Organgesellschaft
eine nach den Vorschriften der §§ 319 bis 327
des Aktiengesetzes eingegliederte Gesell-
schaft ist. Der Beherrschungsvertrag muss zu
Beginn des Wirtschaftsjahrs der Organge-
sellschaft, für das die organisatorische Ein-
gliederung auf Grund des Vertrags erstmals
bestehen soll, abgeschlossen sein und durch-
geführt werden und bis zum Ende des folgen-
den Wirtschaftsjahrs wirksam werden.

3. Der Organträger muss eine unbeschränkt
steuerpflichtige natürliche Person oder eine
nicht steuerbefreite Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinne
des § 1 mit Geschäftsleitung und Sitz im In-
land oder eine Personengesellschaft im Sinne
des § 15 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes mit Geschäftsleitung und Sitz im In-
land sein. An der Personengesellschaft dür-
fen nur Gesellschafter beteiligt sein, die mit
dem auf sie entfallenden Teil des zuzurech-
nenden Einkommens im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes der Einkommensteuer oder der
Körperschaftsteuer unterliegen. Sind ein
oder mehrere Gesellschafter der Personen-
gesellschaft beschränkt einkommensteuer-
pflichtig, so muss die Voraussetzung der
Nummer 1 im Verhältnis zur Personengesell-
schaft selbst erfüllt sein. Das Gleiche gilt,
wenn an der Personengesellschaft eine oder
mehrere Körperschaften, Personenvereini-
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gungen oder Vermögensmassen beteiligt sind,
die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung
nicht im Inland haben.

4. Der Gewinnabführungsvertrag muss bis zum
Ende des Wirtschaftsjahrs der Organgesell-
schaft, für das Satz 1 erstmals angewendet
werden soll, auf mindestens fünf Jahre abge-
schlossen und bis zum Ende des folgenden
Wirtschaftsjahrs wirksam werden. Er muss
während seiner gesamten Geltungsdauer
durchgeführt werden. Eine vorzeitige Be-
endigung des Vertrags durch Kündigung ist
unschädlich, wenn ein wichtiger Grund die
Kündigung rechtfertigt. Die Kündigung oder
Aufhebung des Gewinnabführungsvertrags
auf einen Zeitpunkt während des Wirt-
schaftsjahrs der Organgesellschaft wirkt auf
den Beginn dieses Wirtschaftsjahrs zurück.

5. Die Organgesellschaft darf Beträge aus dem
Jahresüberschuss nur insoweit in die Ge-
winnrücklagen (§ 272 Abs. 3 des Handelsge-
setzbuchs) mit Ausnahme der gesetzlichen
Rücklagen einstellen, als dies bei vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung wirtschaft-
lich begründet ist.

(2) Schließen sich mehrere gewerbliche Unter-
nehmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3, die gemein-
sam im Verhältnis zur Organgesellschaft die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllen, in der
Rechtsform einer Personengesellschaft lediglich
zum Zwecke der einheitlichen Willensbildung ge-
genüber der Organgesellschaft zusammen, ist die
Personengesellschaft als gewerbliches Unterneh-
men anzusehen, wenn jeder Gesellschafter der Per-
sonengesellschaft ein gewerbliches Unternehmen
unterhält. Der Personengesellschaft ist das Einkom-
men der Organgesellschaft vorbehaltlich des § 16
zuzurechnen, wenn zusätzlich zu den Voraussetzun-
gen nach Absatz 1

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

„(2) Schließen sich mehrere gewerbliche Unter-
nehmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, die gemein-
sam im Verhältnis zur Organgesellschaft die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllen, in der
Rechtsform einer Personengesellschaft lediglich
zum Zwecke der einheitlichen Willensbildung ge-
genüber der Organgesellschaft zusammen, ist die
Personengesellschaft als gewerbliches Unterneh-
men anzusehen, wenn jeder Gesellschafter der Per-
sonengesellschaft ein gewerbliches Unternehmen
unterhält. Der Personengesellschaft ist das Einkom-
men der Organgesellschaft vorbehaltlich des § 16
zuzurechnen, wenn zusätzlich zu den Voraussetzun-
gen nach Absatz 1

1. jeder Gesellschafter der Personengesellschaft an
der Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirt-
schaftsjahrs an ununterbrochen beteiligt ist und
den Gesellschaftern die Mehrheit der Stimm-
rechte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 an der Or-
gangesellschaft zusteht,

2. die Personengesellschaft vom Beginn des Wirt-
schaftsjahrs der Organgesellschaft an ununter-
brochen besteht,

3. der Gewinnabführungsvertrag mit der Personen-
gesellschaft abgeschlossen ist und im Verhältnis
zu dieser Gesellschaft die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Nr. 3 erfüllt sind,

4. durch die Personengesellschaft gewährleistet ist,
dass der koordinierte Wille der Gesellschafter in
der Geschäftsführung der Organgesellschaft tat-
sächlich durchgesetzt wird und
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5. die Organgesellschaft jedes der gewerblichen
Unternehmen der Gesellschafter der Personen-
gesellschaft nach Maßgabe des Absatzes 1 Nr. 2
in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), wirtschaftlich
fördert oder ergänzt.“

2. ab dem Veranlagungszeitraum 2001 in der Fassung
des Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Sei-
tenzahl der Verkündung dieses Gesetzes]

§ 14 Abs. 2 ist ab dem Veranlagungszeitraum
2003 in folgender Fassung anzuwenden:

„(2) Schließen sich mehrere gewerbliche Unter-
nehmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3, die gemein-
sam im Verhältnis zur Organgesellschaft die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllen, in der
Rechtsform einer Personengesellschaft lediglich
zum Zwecke der einheitlichen Willensbildung ge-
genüber der Organgesellschaft zusammen, ist die
Personengesellschaft als gewerbliches Unterneh-
men anzusehen, wenn jeder Gesellschafter der Per-
sonengesellschaft ein gewerbliches Unternehmen
unterhält. Der Personengesellschaft ist das Einkom-
men der Organgesellschaft vorbehaltlich des § 16
zuzurechnen, wenn zusätzlich zu den Voraussetzun-
gen nach Absatz 1

1. jeder Gesellschafter der Personengesellschaft an
der Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirt-
schaftsjahrs an ununterbrochen ab 2003: zumin-
destens 25 vom Hundert beteiligt ist und den
Gesellschaftern die Mehrheit der Stimmrechte
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 an der Organge-
sellschaft zusteht,

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

(7) § 15 Nr. 2 ist bei der Ermittlung des Einkom-
mens des Organträgers anzuwenden, wenn die Er-
mittlung des dem Organträger zuzurechnenden
Einkommens der Organgesellschaft nach dem Kör-
perschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3
des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …)
vorzunehmen ist.

(8) u n v e r ä n d e r t

5. die Organgesellschaft jedes der gewerblichen
Unternehmen der Gesellschafter der Personen-
gesellschaft nach Maßgabe des § 14 Abs. 1 Nr. 2
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034), wirtschaftlich fördert oder ergänzt.“

2. ab dem Veranlagungszeitraum 2003 in folgender
Fassung:

„(2) Schließen sich mehrere gewerbliche Unter-
nehmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, die gemein-
sam im Verhältnis zur Organgesellschaft die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 1 erfüllen, in der
Rechtsform einer Personengesellschaft lediglich
zum Zwecke der einheitlichen Willensbildung ge-
genüber der Organgesellschaft zusammen, ist die
Personengesellschaft als gewerbliches Unterneh-
men anzusehen, wenn jeder Gesellschafter der Per-
sonengesellschaft ein gewerbliches Unternehmen
unterhält. Der Personengesellschaft ist das Einkom-
men der Organgesellschaft vorbehaltlich des § 16
zuzurechnen, wenn zusätzlich zu den Voraussetzun-
gen nach Absatz 1

1. jeder Gesellschafter der Personengesellschaft an
der Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirt-
schaftsjahrs an ununterbrochen ab 2003: zumin-
destens 25 v. H. beteiligt ist und den Gesell-
schaftern die Mehrheit der Stimmrechte im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 an der Organgesell-
schaft zusteht,

2. die Personengesellschaft vom Beginn des Wirt-
schaftsjahrs der Organgesellschaft an ununter-
brochen besteht,

3. der Gewinnabführungsvertrag mit der Personen-
gesellschaft abgeschlossen ist und im Verhältnis
zu dieser Gesellschaft die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Nr. 3 erfüllt sind und

4. durch die Personengesellschaft gewährleistet ist,
dass der koordinierte Wille der Gesellschafter in
der Geschäftsführung der Organgesellschaft tat-
sächlich durchgesetzt wird.“

(7) § 21b Satz 3 ist letztmals für das Wirtschaftsjahr
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2002 endet.
Eine Rücklage, die am Schluss des letzten vor dem 1.
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(9) Die Vorschriften des Vierten Teils in der Fassung
des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) sind letztmals anzuwenden

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

Für unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften
und Personenvereinigungen, deren Leistungen bei den
Empfängern zu den Einnahmen im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2000 (BGBl. I S. 1433), dieses wiederum geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember
2000 (BGBl. I S. 1812), gehören, beträgt die Körper-
schaftsteuer 45 vom Hundert der Einnahmen im Sinne
des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuerge-
setzes in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), dieses wiederum
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2000 (BGBl. I S. 1812), zuzüglich der darauf
entfallenden Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1
Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000
(BGBl. I S. 1433), dieses wiederum geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000
(BGBl. I S. 1812), für die der Teilbetrag im Sinne des
§ 54 Abs. 11 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) als ver-
wendet gilt. § 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Satz 3 in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034) gilt entsprechend. Die Körperschaft-
steuer beträgt höchstens 45 vom Hundert des zu ver-
steuernden Einkommens. Die Sätze 2 bis 4 gelten nicht
für steuerbefreite Körperschaften und Personenvereini-
gungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9, soweit die Ein-
nahmen in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb an-
fallen, für den die Steuerbefreiung ausgeschlossen ist.
Die Körperschaftsteuer beträgt 40 vom Hundert der
Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Artikels
1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433), dieses wiederum geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I

Januar 1999 endenden Wirtschaftsjahrs zulässiger-
weise gebildet ist, ist in den folgenden fünf Wirt-
schaftsjahren mit mindestens je einem Fünftel gewin-
nerhöhend aufzulösen.

(8) Die Vorschriften des Vierten Teils des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, sind letztmals
anzuwenden

1. für Gewinnausschüttungen, die auf einem den ge-
sellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden
Gewinnverteilungsbeschluss für ein abgelaufenes
Wirtschaftsjahr beruhen, und die in dem ersten
Wirtschaftsjahr erfolgen, das in dem Veranlagungs-
zeitraum endet, für den das Körperschaftsteuerge-
setz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzu-
wenden ist;

2. für andere Ausschüttungen und sonstige Leistun-
gen, die in dem Wirtschaftsjahr erfolgen, das dem
in Nummer 1 genannten Wirtschaftsjahr vorangeht.

Für unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften und
Personenvereinigungen, deren Leistungen bei den
Empfängern zu den Einnahmen im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997
(BGBl. I S. 821), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) geändert
worden ist, gehören, beträgt die Körperschaftsteuer 45
vom Hundert der Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I
S. 821), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) geändert worden
ist, zuzüglich der darauf entfallenden Einnahmen im
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 3 des Einkommensteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. April 1997 (BGBl. I S. 821), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433) geändert worden ist, für die der Teilbetrag im
Sinne des § 54 Abs. 11 Satz 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034)
geändert worden ist, als verwendet gilt. § 44 Abs. 1
Satz 1 Nr. 6 Satz 3 des Körperschaftsteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert wor-
den ist, gilt entsprechend. Die Körperschaftsteuer be-
trägt höchstens 45 vom Hundert des zu versteuernden
Einkommens. Die Sätze 2 bis 4 gelten nicht für steuer-
befreite Körperschaften und Personenvereinigungen
im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9, soweit die Einnahmen in
einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für
den die Steuerbefreiung ausgeschlossen ist. Die Kör-
perschaftsteuer beträgt 40 vom Hundert der Ein-
nahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des
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S. 1812), zuzüglich der darauf entfallenden Einnahmen
im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), dieses wie-
derum geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812), für die der
Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) als ver-
wendet gilt. Die Körperschaftsteuer beträgt höchstens
40 vom Hundert des zu versteuernden Einkommens
abzüglich des nach den Sätzen 2 bis 4 besteuerten Ein-
kommens. Sätze 3 und 5 gelten entsprechend.

(10) § 28 Abs. 4 in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) gilt
auch, wenn für eine Gewinnausschüttung zunächst der
in § 54 Abs. 11 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4
des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ge-
nannte Teilbetrag als verwendet gegolten hat. Ist für
Leistungen einer Kapitalgesellschaft nach §§ 44 oder
45 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14.
Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) Eigenkapital im Sinne des
§ 54 Abs. 11 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) beschei-
nigt worden, bleibt die der Bescheinigung zugrunde
gelegte Verwendung unverändert, wenn später eine hö-
here Leistung gegen den Teilbetrag nach § 54 Abs. 11
Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) verrechnet werden
könnte.

(11) Auf Liquidationen, deren Besteuerungszeit-
raum im Jahr 2001 endet, ist erstmals das Körper-
schaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), an-
zuwenden. Bei Liquidationen, die über den 31. Dezem-
ber 2000 hinaus fortdauern, endet der Besteuerungs-
zeitraum nach § 11 auf Antrag der Körperschaft oder
Personenvereinigung, der bis zum 30. Juni 2002 zu
stellen ist, mit Ablauf des 31. Dezember 2000. Auf die-
sen Zeitpunkt ist ein steuerlicher Zwischenabschluss
zu fertigen. Für den danach beginnenden Besteue-
rungszeitraum ist Satz 1 anzuwenden. In den Fällen

Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) geändert worden ist, zuzüglich
der darauf entfallenden Einnahmen im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 1997
(BGBl. I S. 821), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) geändert
worden ist, für die der Teilbetrag im Sinne des § 30
Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert wor-
den ist, als verwendet gilt. Die Körperschaftsteuer be-
trägt höchstens 40 vom Hundert des zu versteuernden
Einkommens abzüglich des nach den Sätzen 2 bis 4 be-
steuerten Einkommens. Sätze 3 und 5 gelten entspre-
chend.

(9) § 28 Abs. 4 des Körperschaftsteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert wor-
den ist, gilt auch, wenn für eine Gewinnausschüttung
zunächst der in § 54 Abs. 11 Satz 1 des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) geändert worden ist, genannte Teilbetrag als
verwendet gegolten hat. Ist für Leistungen einer Kapi-
talgesellschaft nach §§ 44 oder 45 des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) geändert worden ist, Eigenkapital im Sinne
des § 54 Abs. 11 Satz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April
1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geän-
dert worden ist, bescheinigt worden, bleibt die der Be-
scheinigung zugrunde gelegte Verwendung unverän-
dert, wenn später eine höhere Leistung gegen den
Teilbetrag nach § 54 Abs. 11 Satz 1 des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) geändert worden ist, verrechnet werden
könnte.

(10) Auf Liquidationen, deren Besteuerungszeit-
raum im Jahr 2001 endet, ist erstmals das Körper-
schaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), das
zuletzt durch das Gesetz vom … (BGBl. I S. …) geän-
dert worden ist, anzuwenden. Bei Liquidationen, die
über den 31. Dezember 2000 hinaus fortdauern, endet
der Besteuerungszeitraum nach § 11 auf Antrag der
Körperschaft oder Personenvereinigung, der bis zum
30. Juni 2002 zu stellen ist, mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2000. Auf diesen Zeitpunkt ist ein steuerlicher
Zwischenabschluss zu fertigen. Für den danach begin-
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des Satzes 2 gelten Liquidationsraten, andere Aus-
schüttungen und sonstige Leistungen, die in dem
am 31. Dezember 2000 endenden Besteuerungszeit-
raum gezahlt worden sind, als sonstige Leistungen
im Sinne des Absatzes 9 Nr. 2 und des § 36 Abs. 2
Satz 1.“

17. u n v e r ä n d e r t

18. In § 36 werden die Absätze 4 bis 6 wie folgt gefasst:

„(4) Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 in der Fassung des
Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034), nach Anwendung der Absätze 2 und 3 negativ,
sind diese Teilbeträge zunächst untereinander und da-
nach mit den mit Körperschaftsteuer belasteten Teilbe-
trägen in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Be-
lastung zunimmt.

(5) Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 in der Fassung des
Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034), nach Anwendung der Absätze 2 und 3 nicht
negativ, sind zunächst die Teilbeträge im Sinne des § 30
Abs. 2 Nr. 1 und 3 in der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), zusammen-
zufassen. Ein sich aus der Zusammenfassung ergeben-
der Negativbetrag ist vorrangig mit einem positiven
Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 in der Fassung
des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034), zu verrechnen. Ein negativer Teilbetrag im
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 in der Fassung des Artikels
4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), ist
vorrangig mit dem positiven zusammengefassten Teil-
betrag im Sinne des Satzes 1 zu verrechnen.

nenden Besteuerungszeitraum ist Satz 1 anzuwenden.“

17. § 35 wird wie folgt gefasst:

„§ 35

Sondervorschriften für Körperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet

Soweit ein Verlust einer Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse, die am 31. Dezember
1990 ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz in dem in Ar-
tikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet und im
Jahr 1990 keine Geschäftsleitung und keinen Sitz im
bisherigen Geltungsbereich des Körperschaftsteuerge-
setzes hatte, aus dem Veranlagungszeitraum 1990 auf
das Einkommen eines Veranlagungszeitraums für das
das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Arti-
kels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433) erstmals anzuwenden ist oder eines nachfol-
genden Veranlagungszeitraumes vorgetragen wird, ist
das steuerliche Einlagekonto zu erhöhen.“

18. In § 36 werden die Absätze 4 bis 6 wie folgt gefasst:

„(4) Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Körperschaftsteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034), nach Anwendung der Absätze 2 und 3 negativ,
sind diese Teilbeträge zunächst untereinander und da-
nach mit den mit Körperschaftsteuer belasteten Teilbe-
trägen in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Be-
lastung zunimmt.

(5) Ist die Summe der unbelasteten Teilbeträge im
Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Körperschaftsteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034), nach Anwendung der Absätze 2 und 3 nicht
negativ, sind zunächst die Teilbeträge im Sinne des § 30
Abs. 2 Nr. 1 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 15. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), zusam-
menzufassen. Ein sich aus der Zusammenfassung erge-
bender Negativbetrag ist vorrangig mit einem positiven
Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034), zu verrechnen. Ein negativer Teilbe-
trag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2000 (BGBl. I
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(6) Ist einer der belasteten Teilbeträge negativ, sind
diese Teilbeträge zunächst untereinander zu verrechnen.
Ein sich danach ergebender Negativbetrag mindert vor-
rangig den nach Anwendung des Absatzes 5 verbleiben-
den positiven Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2
in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034); ein darüber hinausgehender
Negativbetrag mindert den positiven zusammengefass-
ten Teilbetrag nach Absatz 5 Satz 1.“

19. § 37 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Erhält eine unbeschränkt steuerpflichtige
Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leis-
tungen bei den Empfängern zu den Einnahmen im
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung
dieses Gesetzes] gehören, Bezüge, die nach § 8b
Abs. 1 bei der Einkommensermittlung außer Ansatz
bleiben, und die bei der leistenden Körperschaft zu
einer Minderung der Körperschaftsteuer geführt ha-
ben, erhöht sich bei ihr die Körperschaftsteuer und
das Körperschaftsteuerguthaben um den Betrag der
Minderung der Körperschaftsteuer bei der leisten-
den Körperschaft. Satz 1 gilt auch, wenn der Körper-
schaft oder Personenvereinigung die entsprechen-
den Bezüge einer Organgesellschaft zugerechnet
werden, weil sie entweder Organträger ist, oder an
einer Personengesellschaft beteiligt ist, die Organ-
träger ist. Im Fall des § 4 des Umwandlungssteuer-
gesetzes sind die Sätze 1 und 2 entsprechend an-
zuwenden. Die leistende Körperschaft hat der
Empfängerin die folgenden Angaben nach amtlich
vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen:

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

§ 27 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.
Sätze 1 bis 4 gelten nicht für steuerbefreite Körper-
schaften und Personenvereinigungen im Sinne des
§ 5 Abs. 1 Nr. 9, soweit die Einnahmen in einem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den
die Steuerbefreiung ausgeschlossen ist.“

S. 1034), ist vorrangig mit dem positiven zusammenge-
fassten Teilbetrag im Sinne des Satzes 1 zu verrechnen.

(6) Ist einer der belasteten Teilbeträge negativ, sind
diese Teilbeträge zunächst untereinander zu verrechnen.
Ein sich danach ergebender Negativbetrag mindert vor-
rangig den nach Anwendung des Absatzes 5 verbleiben-
den positiven Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034); ein darüber hinausgehender
Negativbetrag mindert den positiven zusammengefass-
ten Teilbetrag nach Absatz 5 Satz 1.“

19. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 27 Abs. 2 gilt entsprechend.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Erhält eine unbeschränkt steuerpflichtige
Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leis-
tungen bei den Empfängern zu den Einnahmen im
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821), das zuletzt
durch … geändert worden ist, gehören, Bezüge, die
nach § 8b Abs. 1 bei der Einkommensermittlung
außer Ansatz bleiben, und die bei der leistenden Kör-
perschaft zu einer Minderung der Körperschaft-
steuer geführt haben, erhöht sich bei ihr die
Körperschaftsteuer und das Körperschaftsteuergut-
haben um den Betrag der Minderung der Körper-
schaftsteuer bei der leistenden Körperschaft. Satz 1
gilt auch, wenn der Körperschaft oder Personenver-
einigung die entsprechenden Bezüge einer Organ-
gesellschaft zugerechnet werden, weil sie entweder
Organträger ist, oder an einer Personengesellschaft
beteiligt ist, die Organträger ist. Im Fall des § 4 des
Umwandlungssteuergesetzes sind Sätze 1 und 2 ent-
sprechend anzuwenden. Die leistende Körperschaft
hat der Empfängerin die folgenden Angaben nach
amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen:

1. den Namen und die Anschrift des Anteilseig-
ners,

2. die Höhe des in Anspruch genommenen
Körperschaftsteuerminderungsbetrags,

3. den Zahlungstag.

§ 27 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.
Sätze 1 bis 4 gelten nicht für steuerbefreite Körper-
schaften und Personenvereinigungen im Sinne des
§ 5 Abs. 1 Nr. 9, soweit die Einnahmen in einem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den
die Steuerbefreiung ausgeschlossen ist.“
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20. § 38 wird wie folgt gefasst:

„§ 38

Körperschaftsteuererhöhung

(1) Ein positiver Endbetrag im Sinne des § 36 Abs. 7
aus dem Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 in
der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom
14. Juli 2000 des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert
worden ist, ist auch zum Schluss der folgenden Wirt-
schaftsjahre fortzuschreiben und gesondert festzustel-
len. § 27 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Betrag verrin-
gert sich jeweils, soweit er als für Leistungen verwen-
det gilt. Er gilt als für Leistungen verwendet, soweit
die Summe der Leistungen, die die Gesellschaft im
Wirtschaftsjahr erbracht hat, den um den Bestand des
Satzes 1 verminderten ausschüttbaren Gewinn
(§ 27) übersteigt. Maßgeblich sind die Bestände
zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) u n v e r ä n d e r t

21. § 39 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) u n v e r ä n d e r t

c) Nach dem neuen Absatz 1 wird folgender Absatz 2
angefügt:

„(2) Der nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000

20. § 38 wird wie folgt gefasst:

„§ 38

Körperschaftsteuererhöhung

(1) Ein positiver Endbetrag im Sinne des § 36 Abs. 7
aus dem Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 2 des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, ist auch
zum Schluss der folgenden Wirtschaftsjahre fortzu-
schreiben und gesondert festzustellen. § 27 Abs. 2 gilt
entsprechend. Der Betrag verringert sich jeweils, so-
weit er als für Leistungen verwendet gilt. Er gilt als für
Leistungen verwendet, soweit die Summe der Leistun-
gen, die die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr erbracht
hat, den auf den Schluss des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs ermittelten Unterschiedsbetrag zwischen
dem um das gezeichnete Kapital geminderten in der
Steuerbilanz ausgewiesenen Eigenkapital einerseits
und der Summe des Bestands des steuerlichen Einlage-
kontos zuzüglich des Bestands im Sinne des Satzes 1
andererseits übersteigt.

(2) Die Körperschaftsteuer des Veranlagungszeit-
raums, in dem das Wirtschaftsjahr endet, in dem die
Leistungen erfolgen, erhöht sich um 3/7 des Betrags
der Leistungen, für die ein Teilbetrag aus dem Endbe-
trag im Sinne des Absatzes 1 als verwendet gilt. Die
Körperschaftsteuererhöhung mindert den Endbetrag im
Sinne des Absatzes 1 bis zu dessen Verbrauch. Satz 1
ist letztmals für den Veranlagungszeitraum anzuwen-
den, indem das 15. Wirtschaftsjahr endet, das auf das
Wirtschaftsjahr folgt, auf dessen Schluss nach § 37
Abs. 1 Körperschaftsteuerguthaben ermittelt werden.

(3) Die Körperschaftsteuer wird nicht erhöht, soweit
eine von der Körperschaftsteuer befreite Körperschaft
Leistungen an einen unbeschränkt steuerpflichtigen,
von der Körperschaftsteuer befreiten Anteilseigner oder
an eine juristische Person des öffentlichen Rechts vor-
nimmt. Der Anteilseigner ist verpflichtet, der ausschüt-
tenden Körperschaft seine Befreiung durch eine Be-
scheinigung des Finanzamts nachzuweisen, es sei denn,
er ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts.
Das gilt nicht, soweit die Leistung auf Anteile entfällt,
die in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten
werden, für den die Befreiung von der Körperschaft-
steuer ausgeschlossen ist, oder in einem nicht von der
Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art.“

21. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt fasst:

„§ 39

Einlagen der Anteilseigner und Sonderausweis“.

b) Der bisherige Text wird Absatz 1.

c) Nach dem neuen Absatz 1 wird folgender Absatz 2
angefügt:

„(2) Der nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Kör-
perschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
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(BGBl. I S. 1034), zuletzt festgestellte Betrag, wird
als Anfangsbestand in die Feststellung nach § 28
Abs. 1 Satz 2 einbezogen.“

22. § 40 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Geht das Vermögen einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Körperschaft durch Gesamtrechts-
nachfolge auf eine unbeschränkt steuerpflich-
tige, von der Körperschaftsteuer befreite
Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse oder auf eine juristische Person
des öffentlichen Rechts über, so mindert oder er-
höht sich die Körperschaftsteuer um den Betrag,
der sich nach § 37 und § 38 ergeben würde,
wenn das in der Steuerbilanz ausgewiesene Ei-
genkapital abzüglich des Betrags, der nach § 28
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 dem
steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben ist, als
im Zeitpunkt des Vermögensübergangs für eine
Ausschüttung verwendet gelten würde.“

c) u n v e r ä n d e r t

Artikel 3

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes

Das Umwandlungssteuergesetz vom 28. Oktober 1994
(BGBl. I S. 3267), zuletzt geändert durch Artikel … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

machung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, zuletzt
festgestellte Betrag, gemindert um die Gewinnaus-
schüttungen sowie anderen Ausschüttungen und
sonstige Leistungen im Sinne des § 36 Abs. 2 Satz 1,
wird als Anfangsbestand in die Feststellung nach
§ 28 Abs. 1 Satz 2 einbezogen.“

22. § 40 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 40

Umwandlung und Liquidation“.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „verwendba-
res Eigenkapital“ durch die Wörter „das um das
gezeichnete Kapital geminderte in der Steuerbilanz
ausgewiesene Eigenkapital zuzüglich des Sonder-
ausweises im Sinne des § 28“ ersetzt.

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Wird das Vermögen einer Körperschaft oder
Personvereinigung im Rahmen einer Liquidation im
Sinne des § 11 verteilt, so mindert oder erhöht sich die
Körperschaftsteuer um den Betrag, der sich nach den
§§ 37 und 38 ergeben würde, wenn das verteilte Ver-
mögen als im Zeitpunkt der Verteilung für eine Aus-
schüttung verwendet gelten würde. Das gilt auch in-
soweit, als das Vermögen bereits vor Schluss der Li-
quidation verteilt wird. Die Minderung bzw. Erhö-
hung der Körperschaftsteuer ist für den Veranlagungs-
zeitraum vorzunehmen, in dem die Liquidation bzw.
der jeweilige Besteuerungszeitraum endet. Eine Min-
derung oder Erhöhung ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2001 und letztmals für den Veranla-
gungszeitraum 2017 vorzunehmen. Bei Liquidatio-
nen, die über den 31. Dezember 2017 hinaus fortdau-
ern, endet der Besteuerungszeitraum nach § 11 mit
Ablauf des 31. Dezember 2017. Auf diesen Zeitpunkt
ist ein steuerlicher Zwischenabschluss zu fertigen.“

Artikel 3

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes

Das Umwandlungssteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom … (BGBl. I S. …), zuletzt geändert
durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:
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1. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7

Ermittlung der Einkünfte bei Anteilseignern,
die nicht im Sinne des § 17 des

Einkommensteuergesetzes beteiligt sind

Haben Anteile an der übertragenden Körperschaft
zum Zeitpunkt des Vermögensübergangs zum Privatver-
mögen eines Gesellschafters der übernehmenden Perso-
nengesellschaft gehört, und handelt es sich nicht um An-
teile im Sinne des § 17 des Einkommensteuergesetzes,
so sind ihm der Teil des in der Steuerbilanz ausgewiese-
nen Eigenkapitals abzüglich des Bestands des steuerli-
chen Einlagekontos im Sinne des § 27 des Körperschaft-
steuergesetzes, der sich nach Anwendung des § 29
Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes ergibt, in dem
Verhältnis der Anteile zum Nennkapital der übertragen-
den Körperschaft als Bezüge aus Kapitalvermögen im
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergeset-
zes zuzurechnen. Für Anteile, bei deren Veräußerung ein
Veräußerungsverlust nach § 17 Abs. 2 Satz 4 des Ein-
kommensteuergesetzes nicht zu berücksichtigen wäre,
gilt Satz 1 entsprechend.“

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10

Körperschaftsteuerminderung und
Körperschaftsteuererhöhung

Die Körperschaftsteuerschuld der übertragenden Kör-
perschaft mindert oder erhöht sich für den Veranla-
gungszeitraum der Umwandlung um den Betrag, der
sich nach den §§ 37 und 38 des Körperschaftsteuergeset-
zes ergeben würde, wenn das um das gezeichnete Kapi-
tal geminderte in der Steuerbilanz ausgewiesene Eigen-
kapital abzüglich des Betrags, der nach § 28 Abs. 2
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in Verbindung
mit § 29 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes dem
steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben ist, als am
Übertragungsstichtag für eine Ausschüttung verwendet
gelten würde.“

1. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7

Ermittlung der Einkünfte bei Anteilseignern,
die nicht im Sinne des § 17 des

Einkommensteuergesetzes beteiligt sind

Haben Anteile an der übertragenden Körperschaft
zum Zeitpunkt des Vermögensübergangs zum Privatver-
mögen eines Gesellschafters der übernehmenden Perso-
nengesellschaft gehört, und handelt es sich nicht um An-
teile im Sinne des § 17 des Einkommensteuergesetzes,
so sind ihm der Teil des in der Steuerbilanz ausgewiese-
nen Eigenkapitals abzüglich des gezeichneten Kapitals
und abzüglich des anteiligen steuerlichen Einlagekontos
im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes und
zuzüglich des Sonderausweises im Sinne des § 28 des
Körperschaftsteuergesetzes in dem Verhältnis der An-
teile zum Nennkapital der übertragenden Körperschaft
als Bezüge aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes zuzu-
rechnen. Für Anteile, bei deren Veräußerung ein Veräu-
ßerungsverlust nach § 17 Abs. 2 Satz 4 des Einkommen-
steuergesetzes nicht zu berücksichtigen wäre, gilt Satz 1
entsprechend.“

2. § 8 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind § 17 Abs. 3,
§ 22 Nr. 2 und § 34 Abs. 1 und 3 des Einkommensteuer-
gesetzes nicht anzuwenden.“

3. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

Entsprechende Anwendung von Vorschriften
beim Vermögensübergang auf eine

natürliche Person

(1) Wird das Vermögen der übertragenden Körper-
schaft Betriebsvermögen einer natürlichen Person, so
sind die §§ 4 bis 7 entsprechend anzuwenden.

(2) Wird das Vermögen der übertragenden Körper-
schaft Privatvermögen einer natürlichen Person, so sind
§ 4 Abs. 2 Satz 1 und 2 und Abs. 3 sowie § 5 Abs. 1, § 7
und § 8 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden.“

4. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10

Körperschaftsteuerminderung und
Körperschaftsteuererhöhung

Die Körperschaftsteuerschuld der übertragenden Kör-
perschaft mindert oder erhöht sich in dem Veranlagungs-
zeitraum der Umwandlung um den Betrag, der sich nach
den §§ 37 und 38 des Körperschaftsteuergesetzes erge-
ben würde, wenn das um das gezeichnete Kapital gemin-
derte in der Steuerbilanz ausgewiesene Eigenkapital zu-
züglich des Sonderausweises im Sinne des § 28 als am
Übertragungsstichtag für eine Ausschüttung verwendet
gelten würde.“
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5. In § 12 Abs. 5 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

„Im Falle des Vermögensübergangs in den nicht steuer-
pflichtigen oder steuerbefreiten Bereich der überneh-
menden Körperschaft gilt das in der Steuerbilanz aus-
gewiesene Eigenkapital abzüglich des Bestand des
steuerlichen Einlagekontos im Sinne des § 27 des
Körperschaftsteuergesetzes, der sich nach Anwen-
dung des § 29 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes
ergibt, als Bezug im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 des
Einkommensteuergesetzes.“

6. u n v e r ä n d e r t

6a. Dem § 18 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

„Der auf Veräußerungs- oder Aufgabegewinne im
Sinne der Sätze 1 und 2 beruhende Teil des Gewer-
besteuer-Messbetrags ist bei der Ermäßigung der
Einkommensteuer nach § 35 des Einkommensteu-
ergesetzes nicht zu berücksichtigen.“

7. § 20 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Auf einen bei der Sacheinlage entstehenden
Veräußerungsgewinn sind § 16 Abs. 4 und § 17
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes nur anzuwen-
den, wenn der Einbringende eine natürliche Person
ist und die Kapitalgesellschaft das eingebrachte Be-
triebsvermögen oder die eingebrachte Beteiligung im
Sinne des § 17 des Einkommensteuergesetzes mit
dem Teilwert ansetzt. In diesen Fällen sind § 34
Abs. 1 und 3 des Einkommensteuergesetzes für die
Einbringung von Betriebsvermögen und § 34 Abs. 1
des Einkommensteuergesetzes für die Einbringung
einer Beteiligung im Sinne des § 17 des Einkommen-
steuergesetzes nur anzuwenden, soweit der Veräuße-
rungsgewinn nicht nach § 3 Nr. 40 Buchstabe b und c
in Verbindung mit § 3c Abs. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes teilweise steuerbefreit ist. Die Sätze 1 und 2
sind bei der Einbringung von Teilen eines Mitunterneh-
meranteils nicht anzuwenden. In den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 2 gelten die Sätze 1 und 2 jedoch nicht,
wenn eine im Betriebsvermögen gehaltene Beteili-
gung an einer Kapitalgesellschaft eingebracht wird,
die nicht das gesamte Nennkapital der Gesellschaft
umfasst.“

8. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 3 werden die Wörter „Eigenkapital
im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 4 des Körperschaft-
steuergesetzes ausgeschüttet oder zurückgezahlt
wird“ durch die Wörter „Beträge aus dem steuerli-
chen Einlagekonto im Sinne des § 27 des Körper-
schaftsteuergesetzes ausgeschüttet oder zurückge-
zahlt werden“ ersetzt.

5. In § 12 Abs. 5 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

„Der Vermögensübergang in den nicht steuerpflichtigen
oder steuerbefreiten Bereich der übernehmenden Kör-
perschaft gilt als Bezug im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1
und 2 des Einkommensteuergesetzes.“

6. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Kapitalgesellschaft“ durch
das Wort „Körperschaft“ ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

7. Dem § 20 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt:

„Die Sätze 1 und 2 sind bei der Einbringung von Teilen
eines Mitunternehmeranteils nicht anzuwenden.“

8. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 3 werden die Wörter „Eigenkapital
im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 4“ durch die Wörter
„Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto im
Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes ausge-
schüttet oder zurückgezahlt werden“ ersetzt.
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b) u n v e r ä n d e r t

9. § 24 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 16 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes ist
nur anzuwenden, wenn das eingebrachte Be-
triebsvermögen mit seinem Teilwert angesetzt
wird; in diesen Fällen sind § 34 Abs. 1 und 3 des
Einkommensteuergesetzes anzuwenden, soweit
der Veräußerungsgewinn nicht nach § 3 Nr. 40
Satz 1 Buchstabe b in Verbindung mit § 3c
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes teilweise
steuerbefreit ist.“

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Satz 2 ist bei der Einbringung von Teilen eines
Mitunternehmeranteils nicht anzuwenden.“

10. u n v e r ä n d e r t

11. § 27 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Dem Absatz 4c werden folgende Sätze angefügt:

„§ 20 Abs. 5 Satz 1 bis 3 in der Fassung des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung
dieses Gesetzes] sind erstmals auf Einbringungen
nach dem 31. Dezember 2001 anzuwenden. Auf
Einbringungen nach dem 31. Dezember 2000,
aber vor dem 1. Januar 2002 sind § 34 Abs. 1
und 3 des Einkommensteuergesetzes für die
Einbringung von Betriebsvermögen und § 34
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes für die
Einbringung einer Beteiligung im Sinne des
§ 17 des Einkommensteuergesetzes auch anzu-
wenden, wenn die Kapitalgesellschaft das einge-
brachte Betriebsvermögen oder die einge-
brachte Beteiligung nicht mit dem Teilwert

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Ist der Veräußerer oder Eigner von Anteilen
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts,
so gilt der Veräußerungsgewinn als in einem
Betrieb gewerblicher Art dieser Körperschaft
entstanden,

2. von der Körperschaftsteuer befreit, so gilt der
Veräußerungsgewinn als in einem wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb dieser Körperschaft
entstanden.“

9. Dem § 24 Abs. 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

„Satz 2 ist bei der Einbringung von Teilen eines Mit-
unternehmeranteils nicht anzuwenden.“

10. § 26 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 23 Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn die einge-
brachten Anteile innerhalb eines Zeitraums von sieben
Jahren nach der Einbringung unmittelbar oder mittel-
bar veräußert oder auf einen Dritten übertragen wer-
den, es sei denn der Steuerpflichtige weist nach, dass
die erhaltenen Anteile Gegenstand einer weiteren
Sacheinlage zu Buchwerten auf Grund von Rechtsvor-
schriften eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union sind, die § 23 Abs. 4 entsprechen.“

11. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1a Satz 2 werden nach den Wörtern „be-
zeichneten Wirtschaftsjahr“ die Wörter „oder spä-
ter“ eingefügt.

b) In Absatz 4c wird folgender Satz angefügt:

„§ 20 Abs. 5 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals auf Einbringun-
gen nach dem 31. Dezember 2001 anzuwenden.
§ 21 Abs. 2 Nr. 3 in der Fassung des Gesetzes vom
… (BGBl. I S. …) ist auf die Veräußerung von
Beteiligungen anzuwenden, auf die § 8b Abs. 2 in
der Fassung des Körperschaftsteuergesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), das zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom … (BGBl. I S. …) ge-
ändert wurde, anzuwenden ist.“
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ansetzt, der Einbringende eine natürliche Per-
son ist und soweit der Veräußerungsgewinn
nicht nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe b und c
in Verbindung mit § 3c Abs. 2 des Einkommen-
steuergesetzes teilweises steuerbefreit ist. § 21
Abs. 2 Nr. 3 in der Fassung des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkündung dieses Geset-
zes] ist auf die Veräußerung von Beteiligungen an-
zuwenden, auf die § 8b Abs. 2 des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433), das zuletzt geändert wurde durch das Ge-
setz vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Seitenzahl der Verkündung
dieses Gesetzes], anzuwenden ist.“

c) Nach Absatz 6 werden folgende Absätze 7 und 8
angefügt:

„(7) § 24 Abs. 3 Satz 2 in der Fassung des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Seitenzahl der Verkündung die-
ses Gesetzes] ist erstmals auf Einbringungen nach
dem 31. Dezember 2000 anzuwenden. § 24 Abs. 3
Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkündung dieses Gesetzes]
ist erstmals auf Einbringungen nach dem 31. De-
zember 2001 anzuwenden.

(8) § 7, § 8 Abs. 2, §§ 9 und 10 sowie § 13 Abs. 1
in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkündung dieses Gesetzes]
sind erstmals auf Umwandlungen anzuwenden, auf
die dieses Gesetz in der Fassung des Artikels 5 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433)
erstmals anzuwenden ist. § 12 Abs. 5 Satz 1 in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkündung dieses Gesetzes]
ist erstmals auf einen Vermögensübergang anzuwen-
den, der nach dem 15. August 2001 [Kabinettbe-
schluss] erfolgt. § 26 Abs. 2 Satz 1 in der Fassung
des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …)
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl
der Verkündung dieses Gesetzes] ist erstmals auf
Veräußerungen oder Übertragungen anzuwenden,
die nach dem 15. August 2001 [Kabinettbeschluss]
erfolgen.“

Artikel 4

Änderung des Gewerbesteuergesetzes

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Mai 1999 (BGBl. I S. 1010, 1491), zuletzt
geändert durch Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …), wird wie folgt geändert:

c) Nach Absatz 6 werden folgende Absätze 7 und 8
angefügt:

„(7) § 24 Abs. 3 Satz 4 in der Fassung des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals auf Einbrin-
gungen nach dem 31. Dezember 2001 anzuwenden.

(8) § 7, § 8 Abs. 2, §§ 9 und 10 sowie § 13 Abs. 1
in der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …)
sind erstmals auf Umwandlungen anzuwenden, auf
die dieses Gesetz in der Fassung des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzu-
wenden ist. § 12 Abs. 5 Satz 2 in der Fassung des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals auf einen
Vermögensübergang anzuwenden, der nach dem
15. August 2001 [Kabinettbeschluss] erfolgt. § 26
Abs. 2 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) ist erstmals auf Veräußerungen oder
Übertragungen anzuwenden, die nach dem 15. Au-
gust 2001 [Kabinettbeschluss] erfolgen.“

Artikel 4

Änderung des Gewerbesteuergesetzes

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Mai 1999 (BGBl. I S. 1010, 1491), zuletzt
geändert durch Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …), wird wie folgt geändert:
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1. In § 2 Abs. 2 werden die Sätze 2 und 3 durch folgende
Sätze ersetzt:

„Ist eine Kapitalgesellschaft Organgesellschaft im Sinne
der §§ 14, 17 oder 18 des Körperschaftsteuergesetzes, so
gilt sie als Betriebsstätte des Organträgers. Im Fall des
§ 14 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes ist die
Personengesellschaft Organträger.“

2. In § 7 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Zum Gewerbeertrag gehört auch der Gewinn aus der
Veräußerung oder Aufgabe

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

soweit er nicht auf eine natürliche Person als unmittel-
bar beteiligter Mitunternehmer entfällt.“

3. entfällt

4. § 9 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

„7. die Gewinne aus Anteilen an einer Kapitalgesell-
schaft mit Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes, an deren Nenn-
kapital das Unternehmen seit Beginn des Erhe-
bungszeitraums ununterbrochen mindestens zu ei-
nem Zehntel beteiligt ist (Tochtergesellschaft) und
die ihre Bruttoerträge ausschließlich oder fast aus-
schließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des
Außensteuergesetzes fallenden Tätigkeiten und aus
Beteiligungen an Gesellschaften bezieht, an deren
Nennkapital sie mindestens zu einem Viertel unmit-
telbar beteiligt ist, wenn die Beteiligungen ununter-
brochen seit mindestens zwölf Monaten vor dem für
die Ermittlung des Gewinns maßgebenden Ab-
schlussstichtag bestehen und das Unternehmen
nachweist, dass

1. u n v e r ä n d e r t

1. In § 2 Abs. 2 werden die Sätze 2 und 3 durch folgende
Sätze ersetzt:

„Ist eine Kapitalgesellschaft

1. Organgesellschaft im Sinne der §§ 14, 17 oder 18 des
Körperschaftsteuergesetzes oder

2. in ein anderes inländisches gewerbliches Unterneh-
men finanziell im Sinne des § 14 Nr. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes sowie nach dem Gesamtbild der
tatsächlichen Verhältnisse wirtschaftlich und organi-
satorisch eingegliedert,

so gilt sie als Betriebsstätte des anderen Unternehmens.
Dies gilt sinngemäß, wenn die Eingliederung im Sinne
des Satzes 2 Nr. 2 im Verhältnis zu einer inländischen im
Handelsregister eingetragenen Zweigniederlassung ei-
nes ausländischen gewerblichen Unternehmens besteht.
Eine Organgesellschaft im Sinne des § 14 Abs. 2 des
Körperschaftsteuergesetzes gilt als Betriebsstätte der
Personengesellschaft.“

2. In § 7 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Zum Gewerbeertrag gehört auch der Gewinn aus der
Veräußerung oder Aufgabe

1. des Betriebs oder eines Teilbetriebs einer Mitunter-
nehmerschaft,

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unterneh-
mer (Mitunternehmer) des Betriebs einer Mitunter-
nehmerschaft anzusehen ist,

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesellschaf-
ters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien,

soweit er nicht auf eine natürliche Person als Mitunter-
nehmer entfällt.“

3. § 8 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

„7. ein Viertel der Miet- und Pachtzinsen für die Benut-
zung der nicht in Grundbesitz bestehenden Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die im Eigen-
tum eines anderen stehen;“.

4. § 9 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

„7. die Gewinne aus Anteilen an einer Kapitalgesell-
schaft mit Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes, an deren Nenn-
kapital das Unternehmen seit Beginn des Erhe-
bungszeitraums ununterbrochen mindestens zu ei-
nem Zehntel beteiligt ist (Tochtergesellschaft) und
die ihre Bruttoerträge ausschließlich oder fast aus-
schließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des
Außensteuergesetzes fallenden Tätigkeiten und aus
Beteiligungen an Gesellschaften bezieht, an deren
Nennkapital sie mindestens zu einem Viertel unmit-
telbar beteiligt ist, wenn die Beteiligungen ununter-
brochen seit mindestens zwölf Monaten vor dem für
die Ermittlung des Gewinns maßgebenden Ab-
schlussstichtag bestehen und das Unternehmen
nachweist, dass

1. diese Gesellschaften Geschäftsleitung und Sitz
in demselben Staat wie die Tochtergesellschaft
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2. u n v e r ä n d e r t

wenn die Gewinnanteile bei der Ermittlung des Ge-
winns (§ 7) angesetzt worden sind; das gilt auch für
Gewinne aus Anteilen an einer Gesellschaft, die die
in der Anlage 2 zum Einkommensteuergesetz ge-
nannten Voraussetzungen des Artikels 2 der Richtli-
nie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990
über das gemeinsame Steuersystem der Mutter-
und Tochtergesellschaften verschiedener Mit-
gliedstaaten (ABl. EG Nr. L 225 S. 6, Nr. L 266
S. 20, Nr. L 270 S. 27, 1991 Nr. L 23 S. 35, 1997
Nr. L 16 S. 98) in der jeweils geltenden Fassung
erfüllt, weder Geschäftsleitung noch Sitz im Inland
hat und an deren Kapital das Unternehmen seit Be-
ginn des Erhebungszeitraums ununterbrochen min-
destens zu einem Zehntel beteiligt ist, soweit diese
Gewinnanteile nicht auf Grund einer Herabsetzung
des Kapitals oder nach Auflösung der Gesellschaft
anfallen. Bezieht ein Unternehmen, das über eine
Tochtergesellschaft mindestens zu einem Zehntel an
einer Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und
Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
(Enkelgesellschaft) mittelbar beteiligt ist, in einem
Wirtschaftsjahr Gewinne aus Anteilen an der Toch-
tergesellschaft und schüttet die Enkelgesellschaft zu
einem Zeitpunkt, der in dieses Wirtschaftsjahr fällt,
Gewinne an die Tochtergesellschaft aus, so gilt auf
Antrag des Unternehmens das Gleiche für den Teil
der von ihm bezogenen Gewinne, der der nach sei-
ner mittelbaren Beteiligung auf das Unternehmen
entfallenden Gewinnausschüttung der Enkelgesell-
schaft entspricht. Hat die Tochtergesellschaft in dem
betreffenden Wirtschaftsjahr neben den Gewinnan-
teilen einer Enkelgesellschaft noch andere Erträge
bezogen, so findet Satz 2 nur Anwendung für den
Teil der Ausschüttung der Tochtergesellschaft, der
dem Verhältnis dieser Gewinnanteile zu der Summe
dieser Gewinnanteile und der übrigen Erträge ent-
spricht, höchstens aber in Höhe des Betrags dieser
Gewinnanteile. Die Anwendung des Satzes 2 setzt
voraus, dass

1. u n v e r ä n d e r t

haben und ihre Bruttoerträge ausschließlich oder
fast ausschließlich aus den unter § 8 Abs. 1 Nr. 1
bis 6 des Außensteuergesetzes fallenden Tätig-
keiten beziehen oder

2. die Tochtergesellschaft die Beteiligungen in
wirtschaftlichem Zusammenhang mit eigenen
unter Absatz 1 Nr. 1 bis 6 fallenden Tätigkeiten
hält und die Gesellschaft, an der die Beteiligung
besteht, ihre Bruttoerträge ausschließlich oder
fast ausschließlich aus solchen Tätigkeiten be-
zieht,

wenn die Gewinnanteile bei der Ermittlung des Ge-
winns (§ 7) angesetzt worden sind; das gilt auch für
Gewinne aus Anteilen an einer Gesellschaft, die die
in der Anlage 7 zum Einkommensteuergesetz ge-
nannten Voraussetzungen des Artikels 2 der Richtli-
nie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990
(ABl. EG Nr. L 225 S. 6) erfüllt, weder Geschäfts-
leitung noch Sitz im Inland hat und an deren Kapital
das Unternehmen seit Beginn des Erhebungszeit-
raums ununterbrochen mindestens zu einem Zehntel
beteiligt ist, soweit diese Gewinnanteile nicht auf
Grund einer Herabsetzung des Kapitals oder nach
Auflösung der Gesellschaft anfallen. Bezieht ein
Unternehmen, das über eine Tochtergesellschaft
mindestens zu einem Zehntel an einer Kapitalgesell-
schaft mit Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes (Enkelgesell-
schaft) mittelbar beteiligt ist, in einem Wirtschafts-
jahr Gewinne aus Anteilen an der Tochtergesell-
schaft und schüttet die Enkelgesellschaft zu einem
Zeitpunkt, der in dieses Wirtschaftsjahr fällt, Ge-
winne an die Tochtergesellschaft aus, so gilt auf An-
trag des Unternehmens das Gleiche für den Teil der
von ihm bezogenen Gewinne, der der nach seiner
mittelbaren Beteiligung auf das Unternehmen ent-
fallenden Gewinnausschüttung der Enkelgesell-
schaft entspricht. Hat die Tochtergesellschaft in dem
betreffenden Wirtschaftsjahr neben den Gewinnan-
teilen einer Enkelgesellschaft noch andere Erträge
bezogen, so findet Satz 2 nur Anwendung für den
Teil der Ausschüttung der Tochtergesellschaft, der
dem Verhältnis dieser Gewinnanteile zu der Summe
dieser Gewinnanteile und der übrigen Erträge ent-
spricht, höchstens aber in Höhe des Betrags dieser
Gewinnanteile. Die Anwendung des Satzes 2 setzt
voraus, dass

1. die Enkelgesellschaft in dem Wirtschaftsjahr, für
das sie die Ausschüttung vorgenommen hat, ihre
Bruttoerträge ausschließlich oder fast aus-
schließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des
Außensteuergesetzes fallenden Tätigkeiten oder
aus unter Satz 1 Nr. 1 fallenden Beteiligungen
bezieht und
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2. u n v e r ä n d e r t

Die Anwendung der vorstehenden Vorschriften setzt
voraus, dass das Unternehmen alle Nachweise er-
bringt, insbesondere

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. den ausschüttbaren Gewinn der Tochtergesell-
schaft oder Enkelgesellschaft durch Vorlage von
Bilanzen und Erfolgsrechnungen nachweist; auf
Verlangen sind diese Unterlagen mit dem im
Staat der Geschäftsleitung oder des Sitzes vor-
geschriebenen oder üblichen Prüfungsvermerk
einer behördlich anerkannten Wirtschaftsprü-
fungsstelle oder einer vergleichbaren Stelle vor-
zulegen;“.

5. § 36 wird wie folgt gefasst:

„§ 36

Zeitlicher Anwendungsbereich

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) § 2 Abs. 2 Satz 2 ist für den Erhebungszeitraum
2001 in folgender Fassung anzuwenden:

„Ist eine Kapitalgesellschaft in ein einziges anderes
inländisches gewerbliches Unternehmen in der Weise
eingegliedert, dass die Voraussetzungen des § 14 Nr. 1
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des
Artikels 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2000
(BGBl. I S. 1850) und des § 14 Nr. 2 und 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 4 des
Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) erfüllt
sind, so gilt sie als Betriebsstätte des anderen Unterneh-
mens.“

§ 2 Abs. 2 Satz 3 ist auch für Erhebungszeiträume vor
dem Erhebungszeitraum 2002 anzuwenden.“

(3) entfällt

2. die Tochtergesellschaft unter den Voraussetzun-
gen des Satzes 1 am Nennkapital der Enkel-
gesellschaft beteiligt ist.

Die Anwendung der vorstehenden Vorschriften setzt
voraus, dass das Unternehmen alle Nachweise er-
bringt, insbesondere

1. durch Vorlage sachdienlicher Unterlagen nach-
weist, dass die Tochtergesellschaft ihre Bruttoer-
träge ausschließlich oder fast ausschließlich aus
unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Außensteuer-
gesetzes fallenden Tätigkeiten oder aus unter
Satz 1 Nr. 1 und 2 fallenden Beteiligungen be-
zieht,

2. durch Vorlage sachdienlicher Unterlagen nach-
weist, dass die Enkelgesellschaft ihre Bruttoer-
träge ausschließlich oder fast ausschließlich aus
unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Außensteuer-
gesetzes fallenden Tätigkeiten oder aus unter
Satz 1 Nr. 1 fallenden Beteiligungen bezieht,

3. den ausschüttbaren Gewinn der Tochtergesell-
schaft oder Enkelgesellschaft durch Vorlage von
Bilanzen und Erfolgsrechnungen nachweist; auf
Verlangen sind diese Unterlagen mit dem im
Staat der Geschäftsleitung oder des Sitzes vor-
geschriebenen oder üblichen Prüfungsvermerk
einer behördlich anerkannten Wirtschaftsprü-
fungsstelle oder einer vergleichbaren Stelle vor-
zulegen;“

5. § 36 wird wie folgt gefasst:

„§ 36

Zeitlicher Anwendungsbereich

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist, so-
weit in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt
ist, erstmals für den Erhebungszeitraum 2002 anzuwen-
den.

(2) § 2 Abs. 2 Satz 2 ist für den Erhebungszeitraum
2001 in folgender Fassung anzuwenden:

„Ist eine Kapitalgesellschaft in ein anderes inländisches
gewerbliches Unternehmen in der Weise eingegliedert,
dass die Voraussetzungen des § 14 Nr. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember
2000 (BGBl. I S. 1850), und des § 14 Nr. 2 und 3 des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034), erfüllt sind, so gilt sie als Betriebs-
stätte des anderen Unternehmens.“

§ 2 Abs. 2 Satz 4 ist auch für Erhebungszeiträume vor
dem Erhebungszeitraum 2002 anzuwenden.

(3) § 8 Nr. 7 des Gesetzes in der Fassung des Artikels
… des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) und § 8 Nr. 7
Satz 1 des Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. Mai 1999 (BGBl. I S. 1010, 1491) ist vor dem
Erhebungszeitraum 2003 nicht anzuwenden, soweit die
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Artikel 5

Änderung des Außensteuergesetzes

Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I
S. 1713), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790), wird wie folgt geän-
dert:

01. § 6 Abs. 1 Satz 4 wird aufgehoben.

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Ist eine ausländische Gesellschaft Zwischen-
gesellschaft für Zwischeneinkünfte mit Kapitalan-
lagecharakter im Sinne des § 10 Abs. 6 Satz 2 und
ist ein unbeschränkt Steuerpflichtiger an der Gesell-
schaft zu mindestens 1 vom Hundert beteiligt, sind
diese Zwischeneinkünfte bei diesem Steuerpflichti-
gen in dem in Absatz 1 bestimmten Umfang steuer-
pflichtig, auch wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 im Übrigen nicht erfüllt sind. Satz 1 ist
nicht anzuwenden, wenn die den Zwischeneinkünf-
ten mit Kapitalanlagecharakter zugrunde liegenden
Bruttoerträge nicht mehr als 10 vom Hundert der
den gesamten Zwischeneinkünften zugrunde lie-
genden Bruttoerträge der ausländischen Zwischen-
gesellschaft betragen und die bei einer Zwischenge-
sellschaft oder bei einem Steuerpflichtigen hiernach
außer Ansatz zu lassenden Beträge insgesamt
120 000 Deutsche Mark nicht übersteigen. Satz 1
ist auch anzuwenden bei einer Beteiligung von we-
niger als 1 vom Hundert, wenn die ausländische
Gesellschaft ausschließlich oder fast ausschließlich
Bruttoerträge erzielt, die Zwischeneinkünften mit
Kapitalanlagecharakter zugrunde liegen, es sei
denn, dass mit der Hauptgattung der Aktien der
ausländischen Gesellschaft ein wesentlicher und
regelmäßiger Handel an einer anerkannten
Börse stattfindet.“

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Absätze 1 bis 6 sind nicht anzuwenden,
wenn auf die Einkünfte, für die die ausländische
Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, die steuer-
rechtlichen Vorschriften des Auslandinvestment-
Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung

Miet- und Pachtzinsen auf Grund eines Vertrags gezahlt
werden, der vor dem … [Tag des Kabinettbeschlusses]
abgeschlossen worden ist, es sei denn, dass ein Betrieb
oder Teilbetrieb vermietet oder verpachtet ist und der
Betrag der Miet- oder Pachtzinsen 250 000 Deutsche
Mark, ab dem 1. Januar 2002 125 000 Euro, übersteigt.
§ 12 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 des Gesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814)
ist nicht anzuwenden, soweit die dem Betrieb dienenden
Wirtschaftsgüter von einem im Ausland betriebenen Ge-
werbebetrieb überlassen worden sind.“

Artikel 5

Änderung des Außensteuergesetzes

Das Außensteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), zuletzt
geändert durch Artikel 12 des Gesetzes zur Senkung der
Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung
(Steuersenkungsgesetz) vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433), wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Ist eine ausländische Gesellschaft Zwischen-
gesellschaft für Zwischeneinkünfte mit Kapitalanla-
gecharakter im Sinne des § 10 Abs. 6 Satz 2 und ist
ein unbeschränkt Steuerpflichtiger an der Gesell-
schaft zu mindestens 1 vom Hundert beteiligt, sind
diese Zwischeneinkünfte bei diesem Steuerpflichti-
gen in dem in Absatz 1 bestimmten Umfang steuer-
pflichtig, auch wenn die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 im Übrigen nicht erfüllt sind. Satz 1 ist nicht
anzuwenden, wenn die den Zwischeneinkünften mit
Kapitalanlagecharakter zugrunde liegenden Bruttoer-
träge nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten
Bruttoerträge der ausländischen Zwischengesell-
schaft betragen und die bei einer Zwischengesell-
schaft oder bei einem Steuerpflichtigen hiernach au-
ßer Ansatz zu lassenden Beträge insgesamt 120 000
Deutsche Mark nicht übersteigen. Satz 1 ist auch
anzuwenden bei einer Beteiligung von weniger als
1 vom Hundert, wenn die ausländische Gesellschaft
ausschließlich oder fast ausschließlich Bruttoerträge
erzielt, die Zwischeneinkünften mit Kapitalanlage-
charakter zugrunde liegen.“

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Absätze 1 bis 6 sind nicht anzuwenden,
wenn auf die Einkünfte, für die die ausländische Ge-
sellschaft Zwischengesellschaft ist, die steuerrecht-
lichen Vorschriften des Auslandinvestment-Gesetzes
anzuwenden sind.“
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vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2820), zuletzt
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden sind.“

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 7 wird am Ende des Satzes der Punkt
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummern 8
und 9 angefügt:

„8. u n v e r ä n d e r t

9. der Veräußerung eines Anteils an einer anderen
Gesellschaft sowie aus deren Auflösung oder
der Herabsetzung ihres Kapitals, soweit der
Steuerpflichtige nachweist, dass der Veräuße-
rungsgewinn auf Wirtschaftsgüter der anderen
Gesellschaft entfällt, die anderen als den in § 10
Abs. 6 Satz 2 bezeichneten Tätigkeiten dienen;
das gilt entsprechend, soweit der Gewinn auf
solche Wirtschaftsgüter einer Gesellschaft ent-
fällt, an der die andere Gesellschaft beteiligt ist;
Verluste aus der Veräußerung von Anteilen an
der anderen Gesellschaft sowie aus deren Auf-
lösung oder der Herabsetzung ihres Kapitals
sind nur insoweit zu berücksichtigen, als der
Steuerpflichtige nachweist, dass sie auf Wirt-
schaftsgüter zurückzuführen sind, die Tätigkei-
ten im Sinne des § 10 Abs. 6 Satz 2 dienen.“

b) u n v e r ä n d e r t

c) u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. § 10 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 7 wird am Ende des Satzes der Punkt
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummern 8
und 9 angefügt:

„8. Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaf-
ten,

9. der Veräußerung eines Anteils an einer anderen
Gesellschaft sowie aus deren Auflösung oder
der Herabsetzung ihres Kapitals, soweit der
Steuerpflichtige nachweist, dass der Veräuße-
rungsgewinn auf Wirtschaftsgüter der anderen
Gesellschaft entfällt, die anderen als den in § 10
Abs. 6 Satz 2 bezeichneten Tätigkeiten dienen;
das gilt entsprechend, soweit der Gewinn auf
solche Wirtschaftsgüter einer Gesellschaft ent-
fällt, an der die andere Gesellschaft beteiligt ist;
Verluste aus der Veräußerung von Anteilen an
der anderen Gesellschaft sind nur insoweit zu
berücksichtigen, als der Steuerpflichtige nach-
weist, dass sie auf Wirtschaftsgüter zurückzu-
führen sind, die Tätigkeiten im Sinne des § 10
Abs. 6 Satz 2 dienen.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Eine niedrige Besteuerung im Sinne des Ab-
satzes 1 liegt vor, wenn die Einkünfte der ausländi-
schen Gesellschaft einer Belastung durch Ertragsteu-
ern von weniger als 25 vom Hundert unterliegen,
ohne dass dies auf einem Ausgleich mit Einkünften
aus anderen Quellen beruht, oder wenn die danach in
Betracht zu ziehende Steuer nach dem Recht des be-
treffenden Staates um Steuern gemindert wird, die
die Gesellschaft, von der die Einkünfte stammen, zu
tragen hat.“

3. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

Freigrenze bei gemischten Einkünften

Für die Anwendung des § 7 Abs. 1 sind Einkünfte, für
die eine ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft
ist, außer Ansatz zu lassen, wenn die ihnen zugrunde lie-
genden Bruttoerträge nicht mehr als 10 vom Hundert der
gesamten Bruttoerträge der Gesellschaft betragen, vor-
ausgesetzt, dass die bei einer Gesellschaft oder bei ei-
nem Steuerpflichtigen hiernach außer Ansatz zu lassen-
den Beträge insgesamt 120 000 Deutsche Mark nicht
übersteigen.“

4. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Hinzurechnungsbetrag gehört zu den Ein-
künften im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Einkom-
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b) In Absatz 3 Satz 4 werden nach den Wörtern „oder
einer inländischen Betriebsstätte anknüpfen“ und
dem anschließenden Komma die Wörter „die Vor-
schriften des § 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteu-
ergesetzes“ und ein Komma eingefügt.

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Absatz 5 gilt nicht, soweit im Hinzurechnungs-
betrag Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter
enthalten sind und die ihnen zugrunde liegenden Brut-
toerträge mehr als 10 vom Hundert der den gesamten
Zwischeneinkünften zugrunde liegenden Bruttoer-
träge der ausländischen Zwischengesellschaft betra-
gen oder die bei einer Zwischengesellschaft oder bei
einem Steuerpflichtigen hiernach außer Ansatz zu las-
senden Beträge insgesamt 120 000 Deutsche Mark
übersteigen. Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlage-
charakter sind Einkünfte der ausländischen Zwischen-
gesellschaft, die aus dem Halten, der Verwaltung,
Werterhaltung oder Werterhöhung von Zahlungsmit-
teln, Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen (mit
Ausnahme der in § 8 Abs. 1 Nr. 8 und 9 genannten
Einkünfte) oder ähnlichen Vermögenswerten stam-
men, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass
sie aus einer Tätigkeit stammen, die einer unter § 8
Abs. 1 Nr. 1 bis 6 fallenden eigenen Tätigkeit der aus-
ländischen Gesellschaft dient, ausgenommen Tätig-
keiten im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes über
das Kreditwesen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776),
zuletzt geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom
13. Juli 2001 (BGBl. I S. 1542), in der jeweils gel-
tenden Fassung.“

d) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Soweit im Hinzurechnungsbetrag Zwischen-
einkünfte mit Kapitalanlagecharakter enthalten sind,
für die der Steuerpflichtige nachweist, dass sie aus
der Finanzierung von ausländischen Betriebsstätten
oder ausländischen Gesellschaften stammen, die in
dem Wirtschaftsjahr, für das die ausländische Zwi-
schengesellschaft diese Zwischeneinkünfte bezogen
hat, ihre Bruttoerträge ausschließlich oder fast aus-
schließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 fallenden
Tätigkeiten oder aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 8 und 9
fallenden Einkünften beziehen und zu demselben

mensteuergesetzes und gilt unmittelbarnach Ablauf des
maßgebenden Wirtschaftsjahres der ausländischen Ge-
sellschaft als zugeflossen. Gehören Anteile an der aus-
ländischen Gesellschaft zu einem Betriebsvermögen,
so gehört der Hinzurechnungsbetrag zu den Einkünften
aus Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft
oder aus selbständiger Arbeit und erhöht den nach dem
Einkommen- oder Körperschaftsteuergesetz ermittel-
ten Gewinn des Betriebs für das Wirtschaftsjahr, das
nach dem Ablauf des maßgebenden Wirtschaftsjahres
der ausländischen Gesellschaft endet. Auf den Hinzu-
rechnungsbetrag sind § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe d des
Einkommensteuergesetzes und § 8b Abs. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes nicht anzuwenden.“

b) In Absatz 3 Satz 4 werden nach den Wörtern „oder
einer inländischen Betriebsstätte anknüpfen,“ die
Wörter „die Vorschriften des § 8b Abs. 1 und 2 des
Körperschaftsteuergesetzes,“ eingefügt.

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Absatz 5 gilt nicht, soweit im Hinzurechnungs-
betrag Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter
enthalten sind und die ihnen zugrunde liegenden Brut-
toerträge mehr als 10 vom Hundert der den gesamten
Zwischeneinkünften zugrunde liegenden Bruttoer-
träge der ausländischen Zwischengesellschaft betra-
gen oder die bei einer Zwischengesellschaft oder bei
einem Steuerpflichtigen hiernach außer Ansatz zu las-
senden Beträge insgesamt 120 000 Deutsche Mark
übersteigen. Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlage-
charakter sind Einkünfte der ausländischen Zwischen-
gesellschaft, die aus dem Halten, der Verwaltung,
Werterhaltung oder Werterhöhung von Zahlungsmit-
teln, Forderungen, Wertpapieren, Beteiligungen (mit
Ausnahme der in § 8 Abs. 1 Nr. 8 und 9 genannten
Einkünfte) oder ähnlichen Vermögenswerten stam-
men, es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass
sie aus einer Tätigkeit stammen, die einer unter § 8
Abs. 1 Nr. 1 bis 6 fallenden eigenen Tätigkeit der aus-
ländischen Gesellschaft dient, ausgenommen Tätig-
keiten im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes über
das Kreditwesen.“

d) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Soweit im Hinzurechnungsbetrag Zwischen-
einkünfte mit Kapitalanlagecharakter enthalten sind,
für die der Steuerpflichtige nachweist, dass sie aus
der Finanzierung von ausländischen Betriebsstätten
oder ausländischen Gesellschaften stammen, die in
dem Wirtschaftsjahr, für das die ausländische Zwi-
schengesellschaft diese Zwischeneinkünfte bezogen
hat, ihre Bruttoerträge ausschließlich oder fast aus-
schließlich aus unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 fallenden
Tätigkeiten beziehen und zu demselben Konzern ge-
hören wie die ausländische Zwischengesellschaft, ist
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Konzern gehören wie die ausländische Zwischenge-
sellschaft, ist Absatz 6 Satz 1 nur für den Teil des
Hinzurechnungsbetrags anzuwenden, dem 60 vom
Hundert dieser Zwischeneinkünfte zugrunde liegen.“

5. § 11 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Gewinne, die die ausländische Gesellschaft
aus der Veräußerung der Anteile an einer anderen
ausländischen Gesellschaft sowie aus deren Auflö-
sung oder der Herabsetzung ihres Kapitals erzielt
und für die die ausländische Gesellschaft Zwischen-
gesellschaft ist, sind vom Hinzurechnungsbetrag aus-
zunehmen, soweit die Einkünfte der anderen Gesell-
schaft oder einer dieser Gesellschaft nachgeordne-
ten Gesellschaft aus Tätigkeiten im Sinne des § 10
Abs. 6 Satz 2 für das gleiche Kalenderjahr oder Wirt-
schaftsjahr oder für die vorangegangenen sieben Ka-
lenderjahre oder Wirtschaftsjahre als Hinzurech-
nungsbetrag (§ 10 Abs. 2) der Einkommensteuer
oder Körperschaftsteuer unterlegen haben, keine
Ausschüttung dieser Einkünfte erfolgte und der
Steuerpflichtige dies nachweist.“

c) u n v e r ä n d e r t

6. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Auf Antrag des Steuerpflichtigen werden

auf seine Einkommen- oder Körperschaftsteuer,
die auf den Hinzurechnungsbetrag entfällt, die
Steuern angerechnet, die nach § 10 Abs. 1 abzieh-
bar sind. In diesem Fall ist der Hinzurechnungs-
betrag um diese Steuern zu erhöhen.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Steuern von den nach § 3 Nr. 41 des Ein-

kommensteuergesetzes befreiten Gewinnaus-
schüttungen werden auf Antrag im Veranlagungs-
zeitraum des Anfalls der zugrunde liegenden
Zwischeneinkünfte als Hinzurechnungsbetrag in
entsprechender Anwendung des § 34c Abs. 1 und
2 des Einkommensteuergesetzes angerechnet oder
abgezogen. Dies gilt auch dann, wenn der Steuer-
bescheid für diesen Veranlagungszeitraum bereits
bestandskräftig ist.“

7. u n v e r ä n d e r t

8. u n v e r ä n d e r t

Absatz 6 Satz 1 nur für den Teil des Hinzurechnungs-
betrags anzuwenden, dem 60 vom Hundert dieser
Zwischeneinkünfte zugrunde liegen.“

5. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Veräußerungsgewinne“.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Veräußert die ausländische Gesellschaft An-
teile an einer anderen ausländischen Gesellschaft, so
ist der Veräußerungsgewinn, für den die ausländische
Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, vom Hinzu-
rechnungsbetrag auszunehmen, soweit die Einkünfte
der anderen Gesellschaft aus Tätigkeiten im Sinne
des § 10 Abs. 6 Satz 2 für das gleiche Kalenderjahr
oder Wirtschaftsjahr oder für die vorangegangenen
sieben Kalenderjahre oder Wirtschaftsjahre als Hin-
zurechnungsbetrag (§ 10 Abs. 2) der Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer unterlegen haben,
keine Ausschüttung dieser Einkünfte erfolgte und der
Steuerpflichtige dies nachweist.“

c) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

6. § 12 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Auf Antrag des Steuerpflichtigen werden auf
seine Einkommen- oder Körperschaftsteuer, die auf den
Hinzurechnungsbetrag entfällt, die Steuern angerechnet,
die nach § 10 Abs. 1 abziehbar sind. In diesem Fall ist
der Hinzurechnungsbetrag um diese Steuern zu erhö-
hen.“

7. § 13 wird aufgehoben.

8. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Ist eine ausländische Gesellschaft allein oder
zusammen mit unbeschränkt Steuerpflichtigen gemäß
§ 7 an einer anderen ausländischen Gesellschaft (Un-
tergesellschaft) beteiligt, so sind für die Anwendung
der §§ 7 bis 12 die Einkünfte der Untergesellschaft,
die einer niedrigen Besteuerung unterlegen haben, der
ausländischen Gesellschaft zu dem Teil, der auf ihre
Beteiligung am Nennkapital der Untergesellschaft
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8a. In § 18 Abs. 1 Satz 1 werden nach der Angabe „der
§§ 7 bis 14“ die Wörter „und § 3 Nr. 41 des Ein-
kommensteuergesetzes“ eingefügt.

9. u n v e r ä n d e r t

10. § 21 Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) § 7 Abs. 6, § 10 Abs. 6, § 11 Abs. 4 Satz 1, § 14
Abs. 4 Satz 5 und § 20 Abs. 2 in Verbindung mit § 10
Abs. 6 in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes vom
21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) sind erstmals an-
zuwenden

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

für den Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter
im Sinne des § 10 Abs. 6 Satz 2 und 3 hinzuzurechnen
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesell-
schaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, das nach
dem 31. Dezember 1993 beginnt. § 6 Abs. 1 in der
Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) ist erstmals anzuwenden, wenn im Zeitpunkt
der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht
auf Veräußerungen im Sinne des § 17 des Einkom-
mensteuergesetzes § 3 Nr. 40 Buchstabe c des Ein-

entfällt, zuzurechnen, soweit nicht nachgewiesen
wird, dass die Untergesellschaft diese Einkünfte aus
unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 fallenden Tätigkeiten oder
Gegenständen erzielt hat oder es sich um Einkünfte im
Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 8 und 9 handelt oder dass
diese Einkünfte aus Tätigkeiten stammen, die einer
unter § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 fallenden eigenen Tätigkeit
der ausländischen Gesellschaft dienen.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden,
wenn der Untergesellschaft weitere ausländische
Gesellschaften nachgeschaltet sind.“

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Soweit einem Hinzurechnungsbetrag Zwi-
scheneinkünfte zugrunde liegen, die einer auslän-
dischen Gesellschaft (Obergesellschaft) nach den
Absätzen 1 und 3 zugerechnet worden sind, können
die Bestimmungen der Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung nach § 10 Abs. 5 nur dann
angewandt werden, wenn sie auch bei direkter Be-
teiligung des Steuerpflichtigen an der Untergesell-
schaft, bei der diese Einkünfte entstanden sind,
anzuwenden wären; § 10 Abs. 6 und 7 gilt entspre-
chend.“

9. Dem § 20 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Soweit die Einkünfte aus Finanzierungstätigkeiten im
Sinne des § 10 Abs. 7 stammen, gilt Satz 1 nur für
60 vom Hundert dieser Einkünfte.“

10. § 21 Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) § 7 Abs. 6, § 10 Abs. 6, § 11 Abs. 4 Satz 1,
§ 14 Abs. 4 Satz 5 und § 20 Abs. 2 in Verbindung mit
§ 10 Abs. 6 in der Fassung des Artikels 12 des Geset-
zes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) sind
erstmals anzuwenden

1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer für den
Veranlagungszeitraum,

2. mit Ausnahme des § 20 Abs. 2 und 3 für die Ge-
werbesteuer, für die der Teil des Hinzurechnungs-
betrags, dem Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter
im Sinne des § 10 Abs. 6 Satz 3 zugrunde liegen,
außer Ansatz bleibt, für den Erhebungszeitraum,

für den Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter
im Sinne des § 10 Abs. 6 Satz 2 und 3 hinzuzurechnen
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesell-
schaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, das nach
dem 31. Dezember 1993 beginnt. § 7 Abs. 6 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) ist erstmals anzuwenden
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kommensteuergesetzes anzuwenden wäre. § 7 Abs. 6
in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) ist erstmals anzuwenden

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in
einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft ent-
standen sind, das nach dem 15. August 2001 beginnt.
§ 12 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 12 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) sowie § 7
Abs. 7, § 8 Abs. 1 Nr. 8 und 9 und Abs. 3, § 9, § 10
Abs. 2, 3, 6, 7, § 11, § 12 Abs. 1, § 14 und § 20 Abs. 2
in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) sind erstmals anzuwenden

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in
einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft oder
der Betriebsstätte entstanden sind, das nach dem
31. Dezember 2000 beginnt. § 12 Abs. 3, § 18 Abs. 1
in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) sind erstmals anzuwenden, wenn auf
Gewinnausschüttungen § 3 Nr. 41 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels 5 des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) anwendbar ist. § 8
Abs. 2 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom
6. September 1976 (BGBl. I S. 2641), § 13 in der Fas-
sung des Artikels 17 des Gesetzes vom 25. Februar
1992 (BGBl. I S. 297) sind letztmals anzuwenden

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in
einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft ent-
standen sind, das vor dem 1. Januar 2001 beginnt. § 11
in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes vom
21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) ist auf Gewinn-
ausschüttungen der Zwischengesellschaft oder auf
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile an der Zwi-
schengesellschaft nicht anzuwenden, wenn auf die Aus-
schüttungen oder auf die Gewinne aus der Veräußerung
§ 8b Abs. 1 oder 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) oder § 3 Nr. 41 des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 5 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) anwendbar ist.“

Artikel 6

u n v e r ä n d e r t

1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer für den
Veranlagungszeitraum,

2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum,

für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in
einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft ent-
standen sind, das nach dem 15. August 2001 beginnt.
§ 12 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 12 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) sowie § 7
Abs. 7, § 8 Abs. 1 Nr. 8 und 9 und Abs. 3, § 9, § 10
Abs. 2, 3, 6, 7, § 11, § 12 Abs. 1, § 14 und § 20 Abs. 2
in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) sind erstmals anzuwenden

1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer für den
Veranlagungszeitraum,

2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum,

für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in
einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft oder
der Betriebsstätte entstanden sind, das nach dem
31. Dezember 2000 beginnt. § 8 Abs. 2 in der Fassung
des Artikels 6 des Gesetzes vom 6. September 1976
(BGBl. I S. 2641), § 13 in der Fassung des Artikels 17
des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297)
sind letztmals anzuwenden

1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer für den
Veranlagungszeitraum,

2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum,

für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in
einem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft ent-
standen sind, das vor dem 1. Januar 2001 beginnt. § 11
in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes vom
21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) ist auf Gewinn-
ausschüttungen der Zwischengesellschaft oder auf
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile an der
Zwischengesellschaft nicht anzuwenden, wenn auf die
Ausschüttungen oder auf die Gewinne aus der Veräuße-
rung § 8b Abs. 1 oder 2 des Körperschaftsteuergesetzes
in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Ok-
tober 2000 (BGBl. I S. 1433) oder § 3 Nr. 41 des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung des Artikels …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) anwendbar ist.“

Artikel 6

Änderung des Umsatzsteuergesetzes

§ 4 Nr. 9 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes 1999 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 1999
(BGBl. I S. 1270), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
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Artikel 7

u n v e r ä n d e r t

Artikel 8

u n v e r ä n d e r t

Artikel 9

u n v e r ä n d e r t

„a) die Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz
fallen sowie die in § 1 Abs. 7 des Grunderwerbsteuer-
gesetzes genannten Umsätze,“.

Artikel 7

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

Dem § 1 Abs. 6 des Grunderwerbsteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997
(BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …)
geändert worden ist, wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Sind an einem Rechtsvorgang im Sinne der Absätze
1 bis 3 nur solche Unternehmen beteiligt, zwischen denen
schon zuvor ein Konzern entstanden war, gilt dies nicht als
Erwerb eines Grundstücks im Sinne dieses Gesetzes, falls
das Grundstück nicht anschließend innerhalb von fünf Jah-
ren zusammen mit dem grundbesitzenden Unternehmen aus
dem Konzern ausscheidet.“

Artikel 8

Änderung des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften

Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in der
Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998
(BGBl. I S. 2726), zuletzt geändert durch … (BGBl. I
S. …), wird wie folgt geändert:

1. § 40 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Auf ausgeschüttete und nicht zur Ausschüttung
oder Kostendeckung verwendete inländische und auslän-
dische Einnahmen des Wertpapier-Sondervermögens im
Sinne des § 38b Abs. 5 sind § 3 Nr. 40 des Einkommen-
steuergesetzes und die §§ 8b Abs. 1 und 37 Abs. 3 des
Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden.“

2. Dem § 41 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„§ 37 Abs. 3 Satz 4 und 5 des Körperschaftsteuergeset-
zes gilt entsprechend.“

3. Dem § 43 wird folgender Absatz 15 angefügt:

„(15) § 40 Abs. 2 und § 41 Abs. 1 in der Fassung des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) ist auf Einnahmen an-
zuwenden, die bei der leistenden Körperschaft zu einer
Minderung der Körperschaftsteuer im Sinne des § 37 des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) geführt ha-
ben.“

Artikel 9

Änderung des Gesetzes zur Reform der
gesetzlichen Rentenversicherung

und zur Förderung eines kapitalgedeckten
Altersvorsorgevermögens

Artikel 19 Nr. 4 des Gesetzes zur Reform der gesetzli-
chen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapital-
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Artikel 10

u n v e r ä n d e r t

Artikel 11

Änderung der Abgabenordnung

In § 138 der Abgabenordnung vom 16. März 1976
(BGBl. I S. 613, 1977 I S. 269), die zuletzt durch Artikel …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …), geändert worden ist,
werden die Absätze 2 und 3 wie folgt gefasst:

„(2) Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufent-
halt, Geschäftsleitungoder Sitz im Geltungsbereichdieses Ge-
setzes haben dem nach den §§ 18 bis 20 zuständigen Finanz-
amt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck mitzuteilen:

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. den Erwerb von Beteiligungen an einer Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne
des § 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes, wenn da-
mit unmittelbar eine Beteiligung von mindestens zehn
vom Hundert oder mittelbar eine Beteiligung von min-
destens 25 vom Hundert am Kapital oder am Vermögen
der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse erreicht wird oder wenn die Summe der An-
schaffungskosten aller Beteiligungen mehr als 150 000
Euro beträgt.

gedeckten Altersvorsorgevermögens vom 26. Juni 2001
(BGBl. I S. 1310), wird wie folgt gefasst:

,4. In § 34 werden nach Absatz 6 folgende Absätze 6a und
6b eingefügt:

„(6a) § 21 ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2002 anzuwenden.

(6b) § 21a ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2002 anzuwenden.“ ‘

Artikel 10

Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche
Maßnahmen bei Erhöhung

des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln

§ 8a Abs. 2 des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnah-
men bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmit-
teln in der Bekanntmachung von … (BGBl. I S. …), das zu-
letzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie
folgt gefasst:

„(2) Die §§ 5 und 6 sind letztmals auf die Rückzahlung
von Nennkapital anzuwenden, wenn das Nennkapital in
dem letzten Wirtschaftsjahr erhöht worden ist, in dem bei
der Kapitalgesellschaft das Körperschaftsteuergesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I
S. 817), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14.
Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) geändert worden ist, anzuwen-
den ist, soweit dafür eine Rücklage als verwendet gilt, die
aus Gewinnen eines vor dem 1. Januar 1977 abgelaufenen
Wirtschaftsjahrs gebildet worden ist.“

Artikel 11

Änderung der Abgabenordnung

In § 138 der Abgabenordnung vom 16. März 1976
(BGBl. I S. 613, 1977 I S. 269), die zuletzt durch Artikel …
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …), geändert worden ist,
werden die Absätze 2 und 3 wie folgt gefasst:

„(2) Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufent-
halt, Geschäftsleitungoder Sitz im Geltungsbereichdieses Ge-
setzes haben dem nach den §§ 18 bis 20 zuständigen Finanz-
amt auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck mitzuteilen:

1. die Gründung und den Erwerb von Betrieben und Be-
triebsstätten im Ausland;

2. die Beteiligung an ausländischen Personengesellschaften
oder deren Aufgabe oder Änderung;

3. den Erwerb von Beteiligungen an einer Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne
des § 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes, wenn da-
mit unmittelbar eine Beteiligung von mindestens zehn
vom Hundert oder mittelbar eine Beteiligung von 25
vom Hundert am Kapital oder am Vermögen der Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse er-
reicht wird oder wenn die Summe der Anschaffungskos-
ten aller Beteiligungen mehr als 150 000 Euro beträgt.
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(3) Die Mitteilungen sind innerhalb eines Monats nach
dem meldepflichtigen Ereignis zu erstatten.“

Artikel 12

Änderung des Steuer-Euroglättungsgesetzes

Artikel 7 Nr. 8 des Steuer-Euroglättungsgesetzes vom
19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790), das zuletzt durch das
Gesetz vom … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird
aufgehoben.

Artikel 13

Neufassung geänderter Gesetze

Das Bundesministerium der Finanzen kann den Wortlaut
der durch die Artikel dieses Gesetzes geänderten Gesetze in
der vom Inkrafttreten der Rechtsvorschriften an geltenden
Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 14

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3
am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) In Artikel 2 Nr. 16 tritt § 34 Abs. 4 am … [Tag des
Kabinettbeschlusses] in Kraft.

(3) Die Artikel 6, 7 und 11 treten am 1. Januar 2002 in
Kraft.

(3) u n v e r ä n d e r t

Artikel 12

u n v e r ä n d e r t

Artikel 13

u n v e r ä n d e r t

Artikel 14

u n v e r ä n d e r t
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